
Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz  - EnWG) 

§ 1 Zweck und Ziele des Gesetzes 
(1) Zweck des Gesetzes ist eine möglichst sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, 
effiziente und umweltverträgliche leitungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität 
und Gas, die zunehmend auf erneuerbaren Energien beruht.

(2) Die Regulierung der Elektrizitäts- und Gasversorgungsnetze dient den Zielen der Sicherstellung 
eines wirksamen und unverfälschten Wettbewerbs bei der Versorgung mit Elektrizität und Gas und 
der Sicherung eines langfristig angelegten leistungsfähigen und zuverlässigen Betriebs von 
Energieversorgungsnetzen.

(3) Zweck dieses Gesetzes ist ferner die Umsetzung und Durchführung des Europäischen 
Gemeinschaftsrechts auf dem Gebiet der leitungsgebundenen Energieversorgung.

(4) Um den Zweck des Absatzes 1 auf dem Gebiet der leitungsgebundenen Versorgung der 
Allgemeinheit mit Elektrizität zu erreichen, verfolgt dieses Gesetz insbesondere die Ziele,

1.die freie Preisbildung für Elektrizität durch wettbewerbliche Marktmechanismen zu stärken,

2.den Ausgleich von Angebot und Nachfrage nach Elektrizität an den Strommärkten jederzeit zu  
   ermöglichen,

3.dass Erzeugungsanlagen, Anlagen zur Speicherung elektrischer Energie und Lasten  
   insbesondere möglichst umweltverträglich, netzverträglich, effizient und flexibel in dem Umfang  
   eingesetzt werden, der erforderlich ist, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit des  
   Elektrizitätsversorgungssystems zu gewährleisten, und

4.den Elektrizitätsbinnenmarkt zu stärken sowie die Zusammenarbeit insbesondere mit den an  
   das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Staaten sowie mit dem Königreich  
   Norwegen und dem Königreich Schweden zu intensivieren.


§ 2 Aufgaben der Energieversorgungsunternehmen 
(1) Energieversorgungsunternehmen sind im Rahmen der Vorschriften dieses Gesetzes zu einer 
Versorgung im Sinne des § 1 verpflichtet.

(2) Die Verpflichtungen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz und nach dem Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetz bleiben vorbehaltlich des § 13, auch in Verbindung mit § 14, unberührt.


§ 3 Begriffsbestimmungen 
Im Sinne dieses Gesetzes bedeutet

1. Ausgleichsleistungen

Dienstleistungen zur Bereitstellung von Energie, die zur Deckung von Verlusten und für den 
Ausgleich von Differenzen zwischen Ein- und Ausspeisung benötigt wird, zu denen insbesondere 
auch Regelenergie gehört,

1a. Ausspeisekapazität

im Gasbereich das maximale Volumen pro Stunde in Normkubikmeter, das an einem 
Ausspeisepunkt aus einem Netz oder Teilnetz insgesamt ausgespeist und gebucht werden kann,

1b. Ausspeisepunkt

ein Punkt, an dem Gas aus einem Netz oder Teilnetz eines Netzbetreibers entnommen werden 
kann,

2. Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen

natürliche oder juristische Personen oder rechtlich unselbständige Organisationseinheiten eines 
Energieversorgungsunternehmens, die Betreiber von Übertragungs- oder 
Elektrizitätsverteilernetzen sind,

3. Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen

natürliche oder juristische Personen oder rechtlich unselbständige Organisationseinheiten eines 
Energieversorgungsunternehmens, die die Aufgabe der Verteilung von Elektrizität wahrnehmen 
und verantwortlich sind für den Betrieb, die Wartung sowie erforderlichenfalls den Ausbau des 
Verteilernetzes in einem bestimmten Gebiet und gegebenenfalls der Verbindungsleitungen zu 
anderen Netzen,




4. Betreiber von Energieversorgungsnetzen

Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen oder Gasversorgungsnetzen,

5. Betreiber von Fernleitungsnetzen

Betreiber von Netzen, die Grenz- oder Marktgebietsübergangspunkte aufweisen, die 
insbesondere die Einbindung großer europäischer Importleitungen in das deutsche 
Fernleitungsnetz gewährleisten, oder natürliche oder juristische Personen oder rechtlich 
unselbstständige Organisationseinheiten eines Energieversorgungsunternehmens, die die 
Aufgabe der Fernleitung von Erdgas wahrnehmen und verantwortlich sind für den Betrieb, die 
Wartung sowie erforderlichenfalls den Ausbau eines Netzes,

a) das der Anbindung der inländischen Produktion oder von LNG-Anlagen an das deutsche 
Fernleitungsnetz dient, sofern es sich hierbei nicht um ein vorgelagertes Rohrleitungsnetz im 
Sinne von Nummer 39 handelt, oder

b) das an Grenz- oder Marktgebietsübergangspunkten Buchungspunkte oder -zonen aufweist, für 
die Transportkunden Kapazitäten buchen können,

6. Betreiber von Gasversorgungsnetzen

natürliche oder juristische Personen oder rechtlich unselbständige Organisationseinheiten eines 
Energieversorgungsunternehmens, die Gasversorgungsnetze betreiben,

7. Betreiber von Gasverteilernetzen

natürliche oder juristische Personen oder rechtlich unselbständige Organisationseinheiten eines 
Energieversorgungsunternehmens, die die Aufgabe der Verteilung von Gas wahrnehmen und 
verantwortlich sind für den Betrieb, die Wartung sowie erforderlichenfalls den Ausbau des 
Verteilernetzes in einem bestimmten Gebiet und gegebenenfalls der Verbindungsleitungen zu 
anderen Netzen,

8. Betreiber von LNG-Anlagen

natürliche oder juristische Personen oder rechtlich unselbständige Organisationseinheiten eines 
Energieversorgungsunternehmens, die die Aufgabe der Verflüssigung von Erdgas oder der Einfuhr, 
Entladung und Wiederverdampfung von verflüssigtem Erdgas wahrnehmen und für den Betrieb 
einer LNG-Anlage verantwortlich sind,

9. Betreiber von Speicheranlagen

natürliche oder juristische Personen oder rechtlich unselbständige Organisationseinheiten eines 
Energieversorgungsunternehmens, die die Aufgabe der Speicherung von Erdgas wahrnehmen 
und für den Betrieb einer Speicheranlage verantwortlich sind,

10. Betreiber von Übertragungsnetzen

natürliche oder juristische Personen oder rechtlich unselbständige Organisationseinheiten eines 
Energieversorgungsunternehmens, die die Aufgabe der Übertragung von Elektrizität wahrnehmen 
und die verantwortlich sind für den Betrieb, die Wartung sowie erforderlichenfalls den Ausbau des 
Übertragungsnetzes in einem bestimmten Gebiet und gegebenenfalls der Verbindungsleitungen 
zu anderen Netzen,

10a. Bilanzkreis

im Elektrizitätsbereich innerhalb einer Regelzone die Zusammenfassung von Einspeise- und 
Entnahmestellen, die dem Zweck dient, Abweichungen zwischen Einspeisungen und Entnahmen 
durch ihre Durchmischung zu minimieren und die Abwicklung von Handelstransaktionen zu 
ermöglichen,

10b. Bilanzzone

im Gasbereich der Teil eines oder mehrerer Netze, in dem Ein- und Ausspeisepunkte einem 
bestimmten Bilanzkreis zugeordnet werden können,

10c. Biogas

Biomethan, Gas aus Biomasse, Deponiegas, Klärgas und Grubengas sowie Wasserstoff, der 
durch Wasserelektrolyse erzeugt worden ist, und synthetisch erzeugtes Methan, wenn der zur 
Elektrolyse eingesetzte Strom und das zur Methanisierung eingesetzte Kohlendioxid oder 
Kohlenmonoxid jeweils nachweislich weit überwiegend aus erneuerbaren Energiequellen im Sinne 
der Richtlinie 2009/28/EG (ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 16) stammen,

11. dezentrale Erzeugungsanlage

eine an das Verteilernetz angeschlossene verbrauchs- und lastnahe Erzeugungsanlage,




12. Direktleitung

eine Leitung, die einen einzelnen Produktionsstandort mit einem einzelnen Kunden verbindet, 
oder eine Leitung, die einen Elektrizitätserzeuger und ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
zum Zwecke der direkten Versorgung mit ihrer eigenen Betriebsstätte, Tochterunternehmen oder 
Kunden verbindet, oder eine zusätzlich zum Verbundnetz errichtete Gasleitung zur Versorgung 
einzelner Kunden,

13. Eigenanlagen

Anlagen zur Erzeugung von Elektrizität zur Deckung des Eigenbedarfs, die nicht von 
Energieversorgungsunternehmen betrieben werden,

13a. Einspeisekapazität

im Gasbereich das maximale Volumen pro Stunde in Normkubikmeter, das an einem 
Einspeisepunkt in ein Netz oder Teilnetz eines Netzbetreibers insgesamt eingespeist werden kann,

13b. Einspeisepunkt

ein Punkt, an dem Gas an einen Netzbetreiber in dessen Netz oder Teilnetz übergeben werden 
kann, einschließlich der Übergabe aus Speichern, Gasproduktionsanlagen, Hubs oder Misch- und 
Konversionsanlagen,

14. Energie

Elektrizität und Gas, soweit sie zur leitungsgebundenen Energieversorgung verwendet werden,

15. Energieanlagen

Anlagen zur Erzeugung, Speicherung, Fortleitung oder Abgabe von Energie, soweit sie nicht 
lediglich der Übertragung von Signalen dienen, dies schließt die Verteileranlagen der 
Letztverbraucher sowie bei der Gasversorgung auch die letzte Absperreinrichtung vor der 
Verbrauchsanlage ein,

15a. Energiederivat

ein in Abschnitt C Nummer 5, 6 oder 7 des Anhangs I der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente, zur Änderung 
der Richtlinien 85/611/EWG und 93/6/EWG des Rates und der Richtlinie 2000/12/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 93/22/EWG des Rates 
(ABl. L 145 vom 30.4.2001, S. 1, ABl. L 45 vom 16.2.2005, S. 18) in der jeweils geltenden Fassung 
genanntes Finanzinstrument, sofern dieses Instrument auf Elektrizität oder Gas bezogen ist,

15b. Energieeffizienzmaßnahmen

Maßnahmen zur Verbesserung des Verhältnisses zwischen Energieaufwand und damit erzieltem 
Ergebnis im Bereich von Energieumwandlung, Energietransport und Energienutzung,

16. Energieversorgungsnetze

Elektrizitätsversorgungsnetze und Gasversorgungsnetze über eine oder mehrere 
Spannungsebenen oder Druckstufen mit Ausnahme von Kundenanlagen im Sinne der Nummern 
24a und 24b,

17. Energieversorgungsnetze der allgemeinen Versorgung

Energieversorgungsnetze, die der Verteilung von Energie an Dritte dienen und von ihrer 
Dimensionierung nicht von vornherein nur auf die Versorgung bestimmter, schon bei der 
Netzerrichtung feststehender oder bestimmbarer Letztverbraucher ausgelegt sind, sondern 
grundsätzlich für die Versorgung jedes Letztverbrauchers offen stehen,

18. Energieversorgungsunternehmen

natürliche oder juristische Personen, die Energie an andere liefern, ein Energieversorgungsnetz 
betreiben oder an einem Energieversorgungsnetz als Eigentümer Verfügungsbefugnis besitzen; 
der Betrieb einer Kundenanlage oder einer Kundenanlage zur betrieblichen Eigenversorgung 
macht den Betreiber nicht zum Energieversorgungsunternehmen,

18a. Energieversorgungsvertrag

ein Vertrag über die Lieferung von Elektrizität oder Gas, mit Ausnahme von Energiederivaten,

18b. erneuerbare Energien

Energien im Sinne des § 3 Nummer 21 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes,

18c. Erzeugungsanlage

Anlage zur Erzeugung von elektrischer Energie,




18d. europäische Strommärkte

die Strommärkte der Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft und des Königreichs Norwegen,

19. Fernleitung

der Transport von Erdgas durch ein Hochdruckfernleitungsnetz, mit Ausnahme von vorgelagerten 
Rohrleitungsnetzen, um die Versorgung von Kunden zu ermöglichen, jedoch nicht die Versorgung 
der Kunden selbst,

19a. Gas

Erdgas, Biogas, Flüssiggas im Rahmen der §§ 4 und 49 sowie, wenn sie in ein 
Gasversorgungsnetz eingespeist werden, Wasserstoff, der durch Wasserelektrolyse erzeugt 
worden ist, und synthetisch erzeugtes Methan, das durch wasserelektrolytisch erzeugten 
Wasserstoff und anschließende Methanisierung hergestellt worden ist,

19b. Gaslieferant

natürliche und juristische Personen, deren Geschäftstätigkeit ganz oder teilweise auf den Vertrieb 
von Gas zum Zwecke der Belieferung von Letztverbrauchern ausgerichtet ist,

20. Gasversorgungsnetze

alle Fernleitungsnetze, Gasverteilernetze, LNG-Anlagen oder Speicheranlagen, die für den Zugang 
zur Fernleitung, zur Verteilung und zu LNG-Anlagen erforderlich sind und die einem oder mehreren 
Energieversorgungsunternehmen gehören oder von ihm oder von ihnen betrieben werden, 
einschließlich Netzpufferung und seiner Anlagen, die zu Hilfsdiensten genutzt werden, und der 
Anlagen verbundener Unternehmen, ausgenommen sind solche Netzteile oder Teile von 
Einrichtungen, die für örtliche Produktionstätigkeiten verwendet werden,

21. Großhändler

natürliche oder juristische Personen mit Ausnahme von Betreibern von Übertragungs-, 
Fernleitungs- sowie Elektrizitäts- und Gasverteilernetzen, die Energie zum Zwecke des 
Weiterverkaufs innerhalb oder außerhalb des Netzes, in dem sie ansässig sind, kaufen,

21a. H-Gasversorgungsnetz

ein Gasversorgungsnetz zur Versorgung von Kunden mit H-Gas,

22. Haushaltskunden

Letztverbraucher, die Energie überwiegend für den Eigenverbrauch im Haushalt oder für den einen 
Jahresverbrauch von 10 000 Kilowattstunden nicht übersteigenden Eigenverbrauch für berufliche, 
landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke kaufen,

23. Hilfsdienste

sämtliche zum Betrieb eines Übertragungs- oder Elektrizitätsverteilernetzes erforderlichen Dienste 
oder sämtliche für den Zugang zu und den Betrieb von Fernleitungs- oder Gasverteilernetzen oder 
LNG-Anlagen oder Speicheranlagen erforderlichen Dienste, einschließlich Lastausgleichs- und 
Mischungsanlagen, jedoch mit Ausnahme von Anlagen, die ausschließlich Betreibern von 
Fernleitungsnetzen für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben vorbehalten sind,

24. Kunden

Großhändler, Letztverbraucher und Unternehmen, die Energie kaufen,

24a. Kundenanlagen

Energieanlagen zur Abgabe von Energie,

a) die sich auf einem räumlich zusammengehörenden Gebiet befinden,

b) mit einem Energieversorgungsnetz oder mit einer Erzeugungsanlage verbunden sind,

c) für die Sicherstellung eines wirksamen und unverfälschten Wettbewerbs bei der Versorgung mit  
    Elektrizität und Gas unbedeutend sind und

d) jedermann zum Zwecke der Belieferung der angeschlossenen Letztverbraucher im Wege der  
    Durchleitung unabhängig von der Wahl des Energielieferanten diskriminierungsfrei und  
    unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden,

24b. Kundenanlagen zur betrieblichen Eigenversorgung

Energieanlagen zur Abgabe von Energie,

a) die sich auf einem räumlich zusammengehörenden Betriebsgebiet befinden,

b) mit einem Energieversorgungsnetz oder mit einer Erzeugungsanlage verbunden sind,




c) fast ausschließlich dem betriebsnotwendigen Transport von Energie innerhalb des eigenen  
    Unternehmens oder zu verbundenen Unternehmen oder fast ausschließlich dem der  
    Bestimmung des Betriebs geschuldeten Abtransport in ein Energieversorgungsnetz dienen und

d) jedermann zum Zwecke der Belieferung der an sie angeschlossenen Letztverbraucher im Wege  
    der Durchleitung unabhängig von der Wahl des Energielieferanten diskriminierungsfrei und  
    unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden,

24c. L-Gasversorgungsnetz

ein Gasversorgungsnetz zur Versorgung von Kunden mit L-Gas,

25. Letztverbraucher

Natürliche oder juristische Personen, die Energie für den eigenen Verbrauch kaufen; auch der 
Strombezug der Ladepunkte für Elektromobile steht dem Letztverbrauch im Sinne dieses 
Gesetzes und den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen gleich,

26. LNG-Anlage

eine Kopfstation zur Verflüssigung von Erdgas oder zur Einfuhr, Entladung und 
Wiederverdampfung von verflüssigtem Erdgas; darin eingeschlossen sind Hilfsdienste und die 
vorübergehende Speicherung, die für die Wiederverdampfung und die anschließende Einspeisung 
in das Fernleitungsnetz erforderlich sind, jedoch nicht die zu Speicherzwecken genutzten Teile 
von LNG-Kopfstationen,

26a. Messstellenbetreiber

ein Netzbetreiber oder ein Dritter, der die Aufgabe des Messstellenbetriebs wahrnimmt,

26b. Messstellenbetrieb

der Einbau, der Betrieb und die Wartung von Messeinrichtungen,

26c. Messung

die Ab- und Auslesung der Messeinrichtung sowie die Weitergabe der Daten an die Berechtigten,

27. Netzbetreiber

Netz- oder Anlagenbetreiber im Sinne der Nummern 2 bis 7 und 10,

28. Netznutzer

natürliche oder juristische Personen, die Energie in ein Elektrizitäts- oder Gasversorgungsnetz 
einspeisen oder daraus beziehen,

29. Netzpufferung

die Speicherung von Gas durch Verdichtung in Fernleitungs- und Verteilernetzen, ausgenommen 
sind Einrichtungen, die Betreibern von Fernleitungsnetzen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
vorbehalten sind,

29a. neue Infrastruktur

eine Infrastruktur, die nach dem 12. Juli 2005 in Betrieb genommen worden ist,

29b. oberste Unternehmensleitung

Vorstand, Geschäftsführung oder ein Gesellschaftsorgan mit vergleichbaren Aufgaben und 
Befugnissen,

29c. örtliches Verteilernetz

ein Netz, das überwiegend der Belieferung von Letztverbrauchern über örtliche Leitungen, 
unabhängig von der Druckstufe oder dem Durchmesser der Leitungen, dient; für die Abgrenzung 
der örtlichen Verteilernetze von den vorgelagerten Netzebenen wird auf das Konzessionsgebiet 
abgestellt, in dem ein Netz der allgemeinen Versorgung im Sinne des § 18 Abs. 1 und des § 46 
Abs. 2 betrieben wird einschließlich von Leitungen, die ein örtliches Verteilernetz mit einem 
benachbarten örtlichen Verteilernetz verbinden,

30. Regelzone

im Bereich der Elektrizitätsversorgung das Netzgebiet, für dessen Primärregelung, 
Sekundärregelung und Minutenreserve ein Betreiber von Übertragungsnetzen im Rahmen der 
Union für die Koordinierung des Transports elektrischer Energie (UCTE) verantwortlich ist,

31. Speicheranlage

eine einem Gasversorgungsunternehmen gehörende oder von ihm betriebene Anlage zur 
Speicherung von Gas, einschließlich des zu Speicherzwecken genutzten Teils von LNG-Anlagen, 
jedoch mit Ausnahme des Teils, der für eine Gewinnungstätigkeit genutzt wird, ausgenommen 



sind auch Einrichtungen, die ausschließlich Betreibern von Leitungsnetzen bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben vorbehalten sind,

31a. Teilnetz

im Gasbereich ein Teil des Transportgebiets eines oder mehrerer Netzbetreiber, in dem ein 
Transportkunde gebuchte Kapazitäten an Ein- und Ausspeisepunkten flexibel nutzen kann,

31b. Transportkunde

im Gasbereich Großhändler, Gaslieferanten einschließlich der Handelsabteilung eines vertikal 
integrierten Unternehmens und Letztverbraucher,

31c. Transportnetzbetreiber

jeder Betreiber eines Übertragungs- oder Fernleitungsnetzes,

31d. Transportnetz

jedes Übertragungs- oder Fernleitungsnetz,

32. Übertragung

der Transport von Elektrizität über ein Höchstspannungs- und Hochspannungsverbundnetz 
einschließlich grenzüberschreitender Verbindungsleitungen zum Zwecke der Belieferung von 
Letztverbrauchern oder Verteilern, jedoch nicht die Belieferung der Kunden selbst,

33. Umweltverträglichkeit

dass die Energieversorgung den Erfordernissen eines nachhaltigen, insbesondere rationellen und 
sparsamen Umgangs mit Energie genügt, eine schonende und dauerhafte Nutzung von 
Ressourcen gewährleistet ist und die Umwelt möglichst wenig belastet wird, der Nutzung von 
Kraft-Wärme-Kopplung und erneuerbaren Energien kommt dabei besondere Bedeutung zu,

33a. Unternehmensleitung

die oberste Unternehmensleitung sowie Personen, die mit Leitungsaufgaben für den 
Transportnetzbetreiber betraut sind und auf Grund eines Übertragungsaktes, dessen Eintragung 
im Handelsregister oder einem vergleichbaren Register eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Union gesetzlich vorgesehen ist, berechtigt sind, den Transportnetzbetreiber gerichtlich und 
außergerichtlich zu vertreten,

34. Verbindungsleitungen

Anlagen, die zur Verbundschaltung von Elektrizitätsnetzen dienen, oder eine Fernleitung, die eine 
Grenze zwischen Mitgliedstaaten quert oder überspannt und einzig dem Zweck dient, die 
nationalen Fernleitungsnetze dieser Mitgliedstaaten zu verbinden,

35. Verbundnetz

eine Anzahl von Übertragungs- und Elektrizitätsverteilernetzen, die durch eine oder mehrere 
Verbindungsleitungen miteinander verbunden sind, oder eine Anzahl von Gasversorgungsnetzen, 
die miteinander verbunden sind,

36.Versorgung

die Erzeugung oder Gewinnung von Energie zur Belieferung von Kunden, der Vertrieb von Energie 
an Kunden und der Betrieb eines Energieversorgungsnetzes,

37. Verteilung

der Transport von Elektrizität mit hoher, mittlerer oder niederer Spannung über 
Elektrizitätsverteilernetze oder der Transport von Gas über örtliche oder regionale Leitungsnetze, 
um die Versorgung von Kunden zu ermöglichen, jedoch nicht die Belieferung der Kunden selbst; 
der Verteilung von Gas dienen auch solche Netze, die über Grenzkopplungspunkte verfügen, über 
die ausschließlich ein anderes, nachgelagertes Netz aufgespeist wird,

38. vertikal integriertes Energieversorgungsunternehmen

ein in der Europäischen Union im Elektrizitäts- oder Gasbereich tätiges Unternehmen oder eine 
Gruppe von Elektrizitäts- oder Gasunternehmen, die im Sinne des Artikels 3 Absatz 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates vom 20. Januar 2004 über die Kontrolle von 
Unternehmenszusammenschlüssen (ABl. L 24 vom 29.1.2004, S. 1) miteinander verbunden sind, 
wobei das betreffende Unternehmen oder die betreffende Gruppe in der Europäischen Union im 
Elektrizitätsbereich mindestens eine der Funktionen Übertragung oder Verteilung und mindestens 
eine der Funktionen Erzeugung oder Vertrieb von Elektrizität oder im Erdgasbereich mindestens 
eine der Funktionen Fernleitung, Verteilung, Betrieb einer LNG-Anlage oder Speicherung und 
gleichzeitig eine der Funktionen Gewinnung oder Vertrieb von Erdgas wahrnimmt,




38a. volatile Erzeugung

Erzeugung von Strom aus Windenergieanlagen und aus solarer Strahlungsenergie,

39. vorgelagertes Rohrleitungsnetz

Rohrleitungen oder ein Netz von Rohrleitungen, deren Betrieb oder Bau Teil eines Öl- oder 
Gasgewinnungsvorhabens ist oder die dazu verwendet werden, Erdgas von einer oder mehreren 
solcher Anlagen zu einer Aufbereitungsanlage, zu einem Terminal oder zu einem an der Küste 
gelegenen Endanlandeterminal zu leiten, mit Ausnahme solcher Netzteile oder Teile von 
Einrichtungen, die für örtliche Produktionstätigkeiten verwendet werden,

40. Winterhalbjahr

der Zeitraum vom 1. Oktober eines Jahres bis zum 31. März des Folgejahres.


§ 11 Betrieb von Energieversorgungsnetzen 
(1) Betreiber von Energieversorgungsnetzen sind verpflichtet, ein sicheres, zuverlässiges und 
leistungsfähiges Energieversorgungsnetz diskriminierungsfrei zu betreiben, zu warten und 
bedarfsgerecht zu optimieren, zu verstärken und auszubauen, soweit es wirtschaftlich zumutbar 
ist. Sie haben insbesondere die Aufgaben nach den §§ 12 bis 16a zu erfüllen. Die Verpflichtung 
gilt auch im Rahmen der Wahrnehmung der wirtschaftlichen Befugnisse der Leitung des vertikal 
integrierten Energieversorgungsunternehmens und seiner Aufsichtsrechte nach § 7a Absatz 4 
Satz 3. Der Ausbau eines L-Gasversorgungsnetzes ist nicht bedarfsgerecht im Sinne von Satz 1, 
wenn er auf Grund von Netzanschlüssen erfolgen muss, zu deren Einräumung der Betreiber des 
L-Gasversorgungsnetzes nicht nach den §§ 17 und 18 verpflichtet war.

(1a) Der Betrieb eines sicheren Energieversorgungsnetzes umfasst insbesondere auch einen 
angemessenen Schutz gegen Bedrohungen für Telekommunikations- und elektronische 
Datenverarbeitungssysteme, die für einen sicheren Netzbetrieb notwendig sind. Die 
Regulierungsbehörde erstellt hierzu im Benehmen mit dem Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik einen Katalog von Sicherheitsanforderungen und veröffentlicht diesen. Der 
Katalog der Sicherheitsanforderungen enthält auch Regelungen zur regelmäßigen Überprüfung 
der Erfüllung der Sicherheitsanforderungen. Ein angemessener Schutz des Betriebs eines 
Energieversorgungsnetzes liegt vor, wenn dieser Katalog der Sicherheitsanforderungen 
eingehalten und dies vom Betreiber dokumentiert worden ist. Die Einhaltung kann von der 
Regulierungsbehörde überprüft werden. Zu diesem Zwecke kann die Regulierungsbehörde nähere 
Bestimmungen zu Format, Inhalt und Gestaltung der Dokumentation nach Satz 4 treffen.

(1b) Betreiber von Energieanlagen, die durch Inkrafttreten der Rechtsverordnung gemäß § 10 
Absatz 1 des BSI-Gesetzes vom 14. August 2009 (BGBl. I S. 2821), das zuletzt durch Artikel 8 des 
Gesetzes vom 17. Juli 2015 (BGBl. I S. 1324) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung als Kritische Infrastruktur bestimmt wurden und an ein Energieversorgungsnetz 
angeschlossen sind, haben innerhalb einer von der Regulierungsbehörde festzulegenden Frist 
einen angemessenen Schutz gegen Bedrohungen für Telekommunikations- und elektronische 
Datenverarbeitungssysteme zu gewährleisten, die für einen sicheren Anlagenbetrieb notwendig 
sind. Die Regulierungsbehörde erstellt hierzu im Benehmen mit dem Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik einen Katalog von Sicherheitsanforderungen, in den auch die 
Bestimmung der Frist nach Satz 1 aufzunehmen ist, und veröffentlicht diesen. Für 
Telekommunikations- und elektronische Datenverarbeitungssysteme von Anlagen nach § 7 Absatz 
1 des Atomgesetzes haben Vorgaben auf Grund des Atomgesetzes Vorrang. Die für die nukleare 
Sicherheit zuständigen Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden des Bundes und der Länder sind 
bei der Erarbeitung des Katalogs von Sicherheitsanforderungen zu beteiligen. Der Katalog von 
Sicherheitsanforderungen enthält auch Regelungen zur regelmäßigen Überprüfung der Erfüllung 
der Sicherheitsanforderungen. Ein angemessener Schutz des Betriebs von Energieanlagen im 
Sinne von Satz 1 liegt vor, wenn dieser Katalog eingehalten und dies vom Betreiber dokumentiert 
worden ist. Die Einhaltung kann von der Bundesnetzagentur überprüft werden. Zu diesem Zwecke 
kann die Regulierungsbehörde nähere Bestimmungen zu Format, Inhalt und Gestaltung der 
Dokumentation nach Satz 6 treffen.

(1c) Betreiber von Energieversorgungsnetzen und von solchen Energieanlagen, die durch 
Inkrafttreten der Rechtsverordnung gemäß § 10 Absatz 1 des BSI-Gesetzes als Kritische 
Infrastruktur bestimmt wurden, haben

1. Störungen der Verfügbarkeit, Integrität, Authentizität und Vertraulichkeit ihrer   
    informationstechnischen Systeme, Komponenten oder Prozesse, die zu einem Ausfall oder  



    einer erheblichen Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit des Energieversorgungsnetzes oder  
    der betreffenden Energieanlage geführt haben,

2. erhebliche Störungen der Verfügbarkeit, Integrität, Authentizität und Vertraulichkeit ihrer  
    informationstechnischen Systeme, Komponenten oder Prozesse, die zu einem Ausfall oder  
    einer erheblichen Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit des Energieversorgungsnetzes oder  
    der betreffenden Energieanlage führen können,

über die Kontaktstelle unverzüglich an das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zu 
melden.

Die Meldung muss Angaben zu der Störung, zu möglichen grenzübergreifenden Auswirkungen 
sowie zu den technischen Rahmenbedingungen, insbesondere der vermuteten oder tatsächlichen 
Ursache und der betroffenen Informationstechnik, enthalten. Die Nennung des Betreibers ist nur 
dann erforderlich, wenn die Störung tatsächlich zu einem Ausfall oder einer Beeinträchtigung der 
Funktionsfähigkeit der Kritischen Infrastruktur geführt hat. Das Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik hat die Meldungen unverzüglich an die Bundesnetzagentur weiterzuleiten. 
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und die Bundesnetzagentur haben 
sicherzustellen, dass die unbefugte Offenbarung der ihnen nach Satz 1 zur Kenntnis gelangten 
Angaben ausgeschlossen wird. Zugang zu den Akten des Bundesamtes für Sicherheit in der 
Informationstechnik sowie zu den Akten der Bundesnetzagentur in Angelegenheiten nach § 11 
Absatz 1a bis Absatz 1c wird nicht gewährt. § 29 des Verwaltungsverfahrensgesetzes bleibt 
unberührt. § 8e Absatz 1 des BSI-Gesetzes ist entsprechend anzuwenden.

(2) Für einen bedarfsgerechten, wirtschaftlich zumutbaren Ausbau der 
Elektrizitätsversorgungsnetze nach Absatz 1 Satz 1 können Betreiber von 
Elektrizitätsversorgungsnetzen den Berechnungen für ihre Netzplanung die Annahme zugrunde 
legen, dass die prognostizierte jährliche Stromerzeugung je unmittelbar an ihr Netz 
angeschlossener Anlage zur Erzeugung von elektrischer Energie aus Windenergie an Land oder 
solarer Strahlungsenergie um bis zu 3 Prozent reduziert werden darf (Spitzenkappung). Betreiber 
von Elektrizitätsversorgungsnetzen, die für ihre Netzplanung eine Spitzenkappung zugrunde 
gelegt haben, müssen dies

1. auf ihrer Internetseite veröffentlichen,

2. dem Betreiber des vorgelagerten Elektrizitätsversorgungsnetzes, dem Betreiber des  
    Übertragungsnetzes, der Bundesnetzagentur sowie der zuständigen  
    Landesregulierungsbehörde unverzüglich mitteilen und

3. im Rahmen der Netzplanung für einen sachkundigen Dritten nachvollziehbar dokumentieren.

Die Dokumentation nach Satz 2 Nummer 3 muss der Bundesnetzagentur, der zuständigen 
Landesregulierungsbehörde, dem Betreiber des vorgelagerten Elektrizitätsversorgungsnetzes, 
dem Betreiber des Übertragungsnetzes, einem Einspeisewilligen sowie einem an das Netz 
angeschlossenen Anlagenbetreiber auf Verlangen unverzüglich vorgelegt werden. Die §§ 13 und 
14 und die §§ 11, 14 und 15 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes bleiben unberührt. Ein Betreiber 
des Elektrizitätsversorgungsnetzes, der nach § 15 Absatz 2 Satz 1 des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes Kosten für die Reduzierung der Einspeisung von mehr als 3 Prozent der jährlichen 
Stromerzeugung einer Anlage zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien, Grubengas 
oder Kraft-Wärme-Kopplung bei der Ermittlung seiner Netzentgelte in Ansatz bringt, muss der 
Bundesnetzagentur sowie der zuständigen Landesregulierungsbehörde den Umfang der und die 
Ursachen für die Reduzierung der Einspeisung mitteilen und im Fall einer Spitzenkappung die 
Dokumentation nach Satz 2 Nummer 3 vorlegen.

(3) Betreiber von Übertragungsnetzen können besondere netztechnische Betriebsmittel vorhalten, 
um die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversorgungssystems bei einem 
tatsächlichen örtlichen Ausfall eines oder mehrerer Betriebsmittel im Übertragungsnetz wieder 
herzustellen. Mit dem Betrieb besonderer netztechnischer Betriebsmittel sind Dritte zu 
beauftragen. Entsprechendes gilt bei der Errichtung von Anlagen zur Erzeugung elektrischer 
Energie und der Bereitstellung abschaltbarer Lasten. Aufträge nach den Sätzen 2 und 3 werden 
im Wettbewerb und im Wege transparenter Verfahren vergeben. Dabei sind

1. die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und der Verhältnismäßigkeit zu wahren und

2. alle Teilnehmer des Verfahrens gleich zu behandeln.

Der Teil 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen bleibt unberührt. Die Leistung oder 
die Arbeit besonderer netztechnischer Betriebsmittel darf weder ganz noch teilweise auf den 
Strommärkten veräußert werden. Die Betreiber von Übertragungsnetzen legen der 



Bundesnetzagentur rechtzeitig vor einer geplanten Beschaffung besonderer netztechnischer 
Betriebsmittel vor:

1. Analysen, aus denen sich die Erforderlichkeit besonderer netztechnischer Betriebsmittel unter  
    Berücksichtigung bestehender Energieanlagen ergibt, sowie

2. ein Beschaffungskonzept, welches das Vergabeverfahren nach den Sätzen 2 bis 5 beschreibt.

(4) In Rechtsverordnungen über die Regelung von Vertrags- und sonstigen Rechtsverhältnissen 
können auch Regelungen zur Haftung der Betreiber von Energieversorgungsnetzen aus Vertrag 
und unerlaubter Handlung für Sach- und Vermögensschäden, die ein Kunde durch Unterbrechung 
der Energieversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in der Energieversorgung erleidet, 
getroffen werden. Dabei kann die Haftung auf vorsätzliche oder grob fahrlässige Verursachung 
beschränkt und der Höhe nach begrenzt werden. Soweit es zur Vermeidung unzumutbarer 
wirtschaftlicher Risiken des Netzbetriebs im Zusammenhang mit Verpflichtungen nach § 13 
Absatz 2, § 13b Absatz 5 und § 13f Absatz 1, auch in Verbindung mit § 14, und § 16 Absatz 2 und 
2a, auch in Verbindung mit § 16a, erforderlich ist, kann die Haftung darüber hinaus vollständig 
ausgeschlossen werden.


§ 12 Aufgaben der Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen, Verordnungsermächtigung 
(1) Betreiber von Übertragungsnetzen haben die Energieübertragung durch das Netz unter 
Berücksichtigung des Austauschs mit anderen Verbundnetzen zu regeln und mit der 
Bereitstellung und dem Betrieb ihrer Übertragungsnetze im nationalen und internationalen 
Verbund zu einem sicheren und zuverlässigen Elektrizitätsversorgungssystem in ihrer Regelzone 
und damit zu einer sicheren Energieversorgung beizutragen. Betreiber von Übertragungsnetzen 
können vereinbaren, die Regelverantwortung für ihre Netze auf einen Betreiber von 
Übertragungsnetzen zu übertragen. Mit der Übertragung der Regelverantwortung erhält der 
verantwortliche Netzbetreiber die Befugnisse der §§ 13 bis 13b. Die Übertragung der 
Regelverantwortung ist der Regulierungsbehörde spätestens sechs Monate vorher anzuzeigen. 
Die Regulierungsbehörde kann zur Verringerung des Aufwandes für Regelenergie und zur 
Förderung von einheitlichen Bedingungen bei der Gewährung des Netzzugangs durch Festlegung 
nach § 29 Absatz 1 die Betreiber von Übertragungsnetzen verpflichten, eine einheitliche 
Regelzone zu bilden.

(2) Betreiber von Übertragungsnetzen haben Betreibern eines anderen Netzes, mit dem die 
eigenen Übertragungsnetze technisch verbunden sind, die notwendigen Informationen 
bereitzustellen, um den sicheren und effizienten Betrieb, den koordinierten Ausbau und den 
Verbund sicherzustellen.

(3) Betreiber von Übertragungsnetzen haben dauerhaft die Fähigkeit des Netzes sicherzustellen, 
die Nachfrage nach Übertragung von Elektrizität zu befriedigen und insbesondere durch 
entsprechende Übertragungskapazität und Zuverlässigkeit des Netzes zur Versorgungssicherheit 
beizutragen. Dafür sollen sie im Rahmen des technisch Möglichen auch geeignete technische 
Anlagen etwa zur Bereitstellung von Blind- und Kurzschlussleistung nutzen, die keine Anlagen zur 
Erzeugung elektrischer Energie sind.

(3a) Um die technische Sicherheit und die Systemstabilität zu gewährleisten, wird das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ermächtigt, durch Rechtsverordnung technische 
Anforderungen an Anlagen zur Erzeugung elektrischer Energie, insbesondere an Anlagen nach 
dem Erneuerbare-Energien-Gesetz und dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, vorzugeben sowie 
Netzbetreiber und Anlagenbetreiber zu verpflichten, Anlagen, die bereits vor dem 1. Januar 2012 
in Betrieb genommen worden sind, entsprechend nachzurüsten sowie anlagenbezogene Daten, 
die zur Durchführung und Kontrolle des Nachrüstungsprozesses erforderlich sind, bereitzustellen 
und auszuwerten und Regelungen zur Kostentragung zu treffen.

(4) Die folgenden natürlichen oder juristischen Personen müssen den Betreibern von 
Elektrizitätsversorgungsnetzen auf deren Verlangen unverzüglich die Informationen einschließlich 
etwaiger Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse bereitstellen, die notwendig sind, damit die 
Elektrizitätsversorgungsnetze sicher und zuverlässig betrieben, gewartet und ausgebaut werden 
können:

1. die Betreiber von Erzeugungsanlagen,

2. die Betreiber von Anlagen zur Speicherung von elektrischer Energie,

3. die Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen,

4. die Betreiber von Gasversorgungsnetzen,




5. industrielle und gewerbliche Letztverbraucher,

6. Anbieter von Lastmanagement und

7. Großhändler oder Lieferanten von Elektrizität.

Zu den bereitzustellenden Informationen zählen insbesondere Stammdaten, Planungsdaten und 
Echtzeitdaten.

(5) Die Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen müssen

1. sicherstellen, dass die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, die ihnen nach Absatz 4 Satz 1 zur  
    Kenntnis gelangen, ausschließlich so zu den dort genannten Zwecken genutzt werden, dass  
    deren unbefugte Offenbarung ausgeschlossen ist,

2. die nach Absatz 4 erhaltenen Informationen in anonymisierter Form an das Bundesministerium  
    für Wirtschaft und Energie jeweils auf dessen Verlangen für die Zwecke des Monitorings nach §  
    51 übermitteln,

3. neben den nach Nummer 2 zu übermittelnden Informationen an das Bundesministerium für  
    Wirtschaft und Energie jeweils auf dessen Verlangen weitere verfügbare und für die Zwecke des  
    Monitorings nach § 51 erforderliche Informationen und Analysen übermitteln, insbesondere      
    verfügbare Informationen und eine gemeinsam von den Betreibern von Übertragungsnetzen in  
    einer von dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie zu bestimmenden Form zu  
    erstellende Analyse zu den grenzüberschreitenden Verbindungsleitungen sowie zu Angebot und  
    Nachfrage auf den europäischen Strommärkten und zu der Höhe und der Entwicklung der  
    Gesamtlast in den Elektrizitätsversorgungsnetzen in den vergangenen zehn Jahren im Gebiet  
    der Bundesrepublik Deutschland,

4. der Regulierungsbehörde jeweils auf deren Verlangen in einer von ihr zu bestimmenden Frist  
    und Form für die Zwecke des Berichts nach § 63 Absatz 3a Informationen und Analysen zu der  
    Mindesterzeugung insbesondere aus thermisch betriebenen Erzeugungsanlagen und aus  
    Anlagen zur Speicherung von elektrischer Energie sowie Informationen und geeignete Analysen  
    zur Entwicklung der Mindesterzeugung übermitteln und

5. der Regulierungsbehörde jeweils jährlich auf deren Verlangen in einer von ihr zu bestimmenden  
    Frist und Form für die Zwecke des Monitorings nach § 51a die Unternehmen und Vereinigungen  
    von Unternehmen nennen, die einen Stromverbrauch von mehr als 20 Gigawattstunden jährlich  
    haben.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie veröffentlicht die Informationen und Analysen 
nach Satz 1 Nummer 2 und 3 nach Übermittlung durch die Betreiber von 
Elektrizitätsversorgungsnetzen in geeigneter aggregierter Form unter Wahrung der Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse gemeinsam mit dem Bericht zum Stand und zur Entwicklung der 
Versorgungssicherheit im Bereich der Versorgung mit Elektrizität nach § 63 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2.

(6) Die Regulierungsbehörde wird ermächtigt, nach § 29 Absatz 1 Festlegungen zu treffen zur 
näheren Bestimmung des Kreises der nach Absatz 4 Satz 1 Verpflichteten, zum Inhalt und zur 
Methodik, zu den Details der Datenweitergabe und zum Datenformat der Bereitstellung an die 
Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen.

(7) Die Regulierungsbehörde, das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie sowie die 
Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen sollen anstelle der Abfrage nach den Absätzen 4 und 
5 das Marktstammdatenregister nach § 111e nutzen, sobald und soweit ihnen das 
Marktstammdatenregister den Zugriff auf Daten im Sinne der Absätze 4 und 5 eröffnet.


§ 17 Netzanschluss, Verordnungsermächtigung 
(1) Betreiber von Energieversorgungsnetzen haben Letztverbraucher, gleich- oder nachgelagerte 
Elektrizitäts- und Gasversorgungsnetze sowie -leitungen, Ladepunkte für Elektromobile, 
Erzeugungs- und Speicheranlagen sowie Anlagen zur Speicherung elektrischer Energie zu 
technischen und wirtschaftlichen Bedingungen an ihr Netz anzuschließen, die angemessen, 
diskriminierungsfrei, transparent und nicht ungünstiger sind, als sie von den Betreibern der 
Energieversorgungsnetze in vergleichbaren Fällen für Leistungen innerhalb ihres Unternehmens 
oder gegenüber verbundenen oder assoziierten Unternehmen angewendet werden. Diese Pflicht 
besteht nicht für Betreiber eines L-Gasversorgungsnetzes hinsichtlich eines Anschlusses an das 
L-Gasversorgungsnetz, es sei denn, die beantragende Partei weist nach, dass ihr der Anschluss 
an ein H-Gasversorgungsnetz aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen unmöglich oder 



unzumutbar ist. Hat die beantragende Partei diesen Nachweis erbracht, bleibt der Betreiber des 
L-Gasversorgungsnetzes berechtigt, den Anschluss an das L-Gasversorgungsnetz unter den 
Voraussetzungen von Absatz 2 zu verweigern. Die Sätze 2 und 3 sind nicht anzuwenden, wenn 
der Anschluss bis zum 21. Dezember 2018 beantragt wurde.

(2) Betreiber von Energieversorgungsnetzen können einen Netzanschluss nach Absatz 1 Satz 1 
verweigern, soweit sie nachweisen, dass ihnen die Gewährung des Netzanschlusses aus 
betriebsbedingten oder sonstigen wirtschaftlichen oder technischen Gründen unter 
Berücksichtigung des Zwecks des § 1 nicht möglich oder nicht zumutbar ist. Die Ablehnung ist in 
Textform zu begründen. Auf Verlangen der beantragenden Partei muss die Begründung im Falle 
eines Kapazitätsmangels auch aussagekräftige Informationen darüber enthalten, welche 
Maßnahmen und damit verbundene Kosten zum Ausbau des Netzes im Einzelnen erforderlich 
wären, um den Netzanschluss durchzuführen; die Begründung kann nachgefordert werden. Für 
die Begründung nach Satz 3 kann ein Entgelt, das die Hälfte der entstandenen Kosten nicht 
überschreiten darf, verlangt werden, sofern auf die Entstehung von Kosten zuvor hingewiesen 
worden ist.

(2a) (weggefallen)

(2b) (weggefallen)

(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates

1. Vorschriften über die technischen und wirtschaftlichen Bedingungen für einen Netzanschluss  
    nach Absatz 1 Satz 1 oder Methoden für die Bestimmung dieser Bedingungen zu erlassen und

2. zu regeln, in welchen Fällen und unter welchen Voraussetzungen die Regulierungsbehörde  
    diese Bedingungen oder Methoden festlegen oder auf Antrag des Netzbetreibers genehmigen  
    kann.

Insbesondere können durch Rechtsverordnungen nach Satz 1 unter angemessener 
Berücksichtigung der Interessen der Betreiber von Energieversorgungsnetzen und der 
Anschlussnehmer

1. die Bestimmungen der Verträge einheitlich festgesetzt werden,

2. Regelungen über den Vertragsabschluss, den Gegenstand und die Beendigung der Verträge  
    getroffen werden und

3. festgelegt sowie näher bestimmt werden, in welchem Umfang und zu welchen Bedingungen ein  
    Netzanschluss nach Absatz 2 zumutbar ist; dabei kann auch das Interesse der Allgemeinheit an  
    einer möglichst kostengünstigen Struktur der Energieversorgungsnetze berücksichtigt werden.


§ 18 Allgemeine Anschlusspflicht 
(1) Abweichend von § 17 haben Betreiber von Energieversorgungsnetzen für Gemeindegebiete, in 
denen sie Energieversorgungsnetze der allgemeinen Versorgung von Letztverbrauchern betreiben, 
allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss von Letztverbrauchern in Niederspannung oder 
Niederdruck und für die Anschlussnutzung durch Letztverbraucher zu veröffentlichen sowie zu 
diesen Bedingungen jedermann an ihr Energieversorgungsnetz anzuschließen und die Nutzung 
des Anschlusses zur Entnahme von Energie zu gestatten. Diese Pflichten bestehen nicht, wenn

1. der Anschluss oder die Anschlussnutzung für den Betreiber des Energieversorgungsnetzes aus  
    wirtschaftlichen Gründen nicht zumutbar ist oder

2. ab dem 21. Dezember 2018 der Anschluss an ein L-Gasversorgungsnetz beantragt wird und  
    der Betreiber des L-Gasversorgungsnetzes nachweist, dass der beantragenden Partei auch der  
    Anschluss an ein H-Gasversorgungsnetz technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar ist.

In der Regel sind die Kosten für die Herstellung eines Anschlusses an ein H-Gasversorgungsnetz 
wirtschaftlich zumutbar im Sinne von Satz 2 Nummer 2, wenn sie die Kosten für die Herstellung 
eines Anschlusses an ein L-Gasversorgungsnetz nicht wesentlich übersteigen. Satz 2 Nummer 2 
und Satz 3 sind nicht anzuwenden, wenn der technische Umstellungstermin gemäß § 19a Absatz 
1 Satz 5 im Gebiet des beantragten Anschlusses bereits zu veröffentlichen ist und der 
Gesamtbedarf an L-Gas in dem betreffenden L-Gasversorgungsnetz durch den Anschluss nur 
unwesentlich erhöht wird.

(2) Wer zur Deckung des Eigenbedarfs eine Anlage zur Erzeugung von Elektrizität auch in 
Verbindung mit einer Anlage zur Speicherung elektrischer Energie betreibt oder sich von einem 
Dritten an das Energieversorgungsnetz anschließen lässt, kann sich nicht auf die allgemeine 



Anschlusspflicht nach Absatz 1 Satz 1 berufen. Er kann aber einen Netzanschluss unter den 
Voraussetzungen des § 17 verlangen. Satz 1 gilt nicht für die Deckung des Eigenbedarfs von 
Letztverbrauchern aus Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung bis 150 Kilowatt elektrischer Leistung 
und aus erneuerbaren Energien.

(3) Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die 
Allgemeinen Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung bei den an das 
Niederspannungs- oder Niederdrucknetz angeschlossenen Letztverbrauchern angemessen 
festsetzen und hierbei unter Berücksichtigung der Interessen der Betreiber von 
Energieversorgungsnetzen und der Anschlussnehmer

1. die Bestimmungen über die Herstellung und Vorhaltung des Netzanschlusses sowie die  
    Voraussetzungen der Anschlussnutzung einheitlich festsetzen,

2. Regelungen über den Vertragsabschluss und die Begründung des Rechtsverhältnisses der  
    Anschlussnutzung, den Übergang des Netzanschlussvertrages im Falle des Überganges des  
    Eigentums an der angeschlossenen Kundenanlage, den Gegenstand und die Beendigung der  
    Verträge oder der Rechtsverhältnisse der Anschlussnutzung treffen und

3. die Rechte und Pflichten der Beteiligten einheitlich festlegen.

Das Interesse des Anschlussnehmers an kostengünstigen Lösungen ist dabei besonders zu 
berücksichtigen. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für Bedingungen öffentlich-rechtlich 
gestalteter Versorgungsverhältnisse mit Ausnahme der Regelung des Verwaltungsverfahrens.


§ 19 Technische Vorschriften 
(1) Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen sind verpflichtet, unter Berücksichtigung der nach 
§ 17 festgelegten Bedingungen und der allgemeinen technischen Mindestanforderungen nach 
Absatz 4 für den Netzanschluss von Erzeugungsanlagen, Anlagen zur Speicherung elektrischer 
Energie Elektrizitätsverteilernetzen, Anlagen direkt angeschlossener Kunden, 
Verbindungsleitungen und Direktleitungen technische Mindestanforderungen an deren Auslegung 
und deren Betrieb festzulegen und im Internet zu veröffentlichen.

(2) Betreiber von Gasversorgungsnetzen sind verpflichtet, unter Berücksichtigung der nach § 17 
festgelegten Bedingungen für den Netzanschluss von LNG-Anlagen, dezentralen 
Erzeugungsanlagen und Speicheranlagen, von anderen Fernleitungs- oder Gasverteilernetzen und 
von Direktleitungen technische Mindestanforderungen an die Auslegung und den Betrieb 
festzulegen und im Internet zu veröffentlichen. Betreiber von Gasversorgungsnetzen, an deren 
Gasversorgungsnetz mehr als 100 000 Kunden unmittelbar oder mittelbar angeschlossen sind 
oder deren Netz über das Gebiet eines Landes hinausreicht, haben die technischen 
Mindestanforderungen rechtzeitig mit den Verbänden der Netznutzer zu konsultieren.

(3) Die technischen Mindestanforderungen nach den Absätzen 1 und 2 müssen die 
Interoperabilität der Netze sicherstellen sowie sachlich gerechtfertigt und nichtdiskriminierend 
sein. Die Interoperabilität umfasst insbesondere die technischen Anschlussbedingungen und die 
Bedingungen für netzverträgliche Gasbeschaffenheiten unter Einschluss von Gas aus Biomasse 
oder anderen Gasarten, soweit sie technisch und ohne Beeinträchtigung der Sicherheit in das 
Gasversorgungsnetz eingespeist oder durch dieses Netz transportiert werden können. Für die 
Gewährleistung der technischen Sicherheit gilt § 49 Absatz 2 bis 4.

(4) Die Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen erstellen gemeinsam allgemeine technische 
Mindestanforderungen. Der Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V. wird 
als beauftragte Stelle bestimmt, um die allgemeinen technischen Mindestanforderungen zu 
verabschieden

1. nach Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/631 der Kommission vom 14. April 2016 zur  
    Festlegung eines Netzkodex mit Netzanschlussbestimmungen für Stromerzeuger (ABl. L 112  
    vom 27.4.2016, S. 1),

2. nach Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/1388 der Kommission vom 17. August 2016  
    zur Festlegung eines Netzkodex für den Lastanschluss (ABl. L 223 vom 18.8.2016, S. 10) und

3. nach Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/1447 der Kommission vom 26. August 2016  
    zur Festlegung eines Netzkodex mit Netzanschlussbestimmungen für Hochspannungs- 
    Gleichstrom-Übertragungssysteme und nichtsynchrone Stromerzeugungsanlagen mit  
    Gleichstromanbindung (ABl. L 241 vom 8.9.2016, S. 1).




(5) Die Mindestanforderungen nach den Absätzen 1, 2 und 4 sind der Regulierungsbehörde und 
dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vor deren Verabschiedung mitzuteilen. Das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie unterrichtet die Europäische Kommission nach 
Artikel 4 und Artikel 5 der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen 
Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. L 241 vom 
17.9.2015, S. 1). Die Verabschiedung der Mindestanforderungen darf nicht vor Ablauf der jeweils 
maßgeblichen Fristen nach Artikel 6 dieser Richtlinie erfolgen.


§ 20 Zugang zu den Energieversorgungsnetzen 
(1) Betreiber von Energieversorgungsnetzen haben jedermann nach sachlich gerechtfertigten 
Kriterien diskriminierungsfrei Netzzugang zu gewähren sowie die Bedingungen, einschließlich 
möglichst bundesweit einheitlicher Musterverträge, Konzessionsabgaben und unmittelbar nach 
deren Ermittlung, aber spätestens zum 15. Oktober eines Jahres für das Folgejahr Entgelte für 
diesen Netzzugang im Internet zu veröffentlichen. Sind die Entgelte für den Netzzugang bis zum 
15. Oktober eines Jahres nicht ermittelt, veröffentlichen die Betreiber von 
Energieversorgungsnetzen die Höhe der Entgelte, die sich voraussichtlich auf Basis der für das 
Folgejahr geltenden Erlösobergrenze ergeben wird. Sie haben in dem Umfang 
zusammenzuarbeiten, der erforderlich ist, um einen effizienten Netzzugang zu gewährleisten. Sie 
haben ferner den Netznutzern die für einen effizienten Netzzugang erforderlichen Informationen 
zur Verfügung zu stellen. Die Netzzugangsregelung soll massengeschäftstauglich sein.

(1a) Zur Ausgestaltung des Rechts auf Zugang zu Elektrizitätsversorgungsnetzen nach Absatz 1 
haben Letztverbraucher von Elektrizität oder Lieferanten Verträge mit denjenigen 
Energieversorgungsunternehmen abzuschließen, aus deren Netzen die Entnahme und in deren 
Netze die Einspeisung von Elektrizität erfolgen soll (Netznutzungsvertrag). Werden die 
Netznutzungsverträge von Lieferanten abgeschlossen, so brauchen sie sich nicht auf bestimmte 
Entnahmestellen zu beziehen (Lieferantenrahmenvertrag). Netznutzungsvertrag oder 
Lieferantenrahmenvertrag vermitteln den Zugang zum gesamten Elektrizitätsversorgungsnetz. Alle 
Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen sind verpflichtet, in dem Ausmaß 
zusammenzuarbeiten, das erforderlich ist, damit durch den Betreiber von 
Elektrizitätsversorgungsnetzen, der den Netznutzungs- oder Lieferantenrahmenvertrag 
abgeschlossen hat, der Zugang zum gesamten Elektrizitätsversorgungsnetz gewährleistet werden 
kann. Der Netzzugang durch die Letztverbraucher und Lieferanten setzt voraus, dass über einen 
Bilanzkreis, der in ein vertraglich begründetes Bilanzkreissystem nach Maßgabe einer 
Rechtsverordnung über den Zugang zu Elektrizitätsversorgungsnetzen einbezogen ist, ein 
Ausgleich zwischen Einspeisung und Entnahme stattfindet.

(1b) Zur Ausgestaltung des Zugangs zu den Gasversorgungsnetzen müssen Betreiber von 
Gasversorgungsnetzen Einspeise- und Ausspeisekapazitäten anbieten, die den Netzzugang ohne 
Festlegung eines transaktionsabhängigen Transportpfades ermöglichen und unabhängig 
voneinander nutzbar und handelbar sind. Zur Abwicklung des Zugangs zu den 
Gasversorgungsnetzen ist ein Vertrag mit dem Netzbetreiber, in dessen Netz eine Einspeisung von 
Gas erfolgen soll, über Einspeisekapazitäten erforderlich (Einspeisevertrag). Zusätzlich muss ein 
Vertrag mit dem Netzbetreiber, aus dessen Netz die Entnahme von Gas erfolgen soll, über 
Ausspeisekapazitäten abgeschlossen werden (Ausspeisevertrag). Wird der Ausspeisevertrag von 
einem Lieferanten mit einem Betreiber eines Verteilernetzes abgeschlossen, braucht er sich nicht 
auf bestimmte Entnahmestellen zu beziehen. Alle Betreiber von Gasversorgungsnetzen sind 
verpflichtet, untereinander in dem Ausmaß verbindlich zusammenzuarbeiten, das erforderlich ist, 
damit der Transportkunde zur Abwicklung eines Transports auch über mehrere, durch 
Netzkopplungspunkte miteinander verbundene Netze nur einen Einspeise- und einen 
Ausspeisevertrag abschließen muss, es sei denn, diese Zusammenarbeit ist technisch nicht 
möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar. Sie sind zu dem in Satz 5 genannten Zweck 
verpflichtet, bei der Berechnung und dem Angebot von Kapazitäten, der Erbringung von 
Systemdienstleistungen und der Kosten- oder Entgeltwälzung eng zusammenzuarbeiten. Sie 
haben gemeinsame Vertragsstandards für den Netzzugang zu entwickeln und unter 
Berücksichtigung von technischen Einschränkungen und wirtschaftlicher Zumutbarkeit alle 
Kooperationsmöglichkeiten mit anderen Netzbetreibern auszuschöpfen, mit dem Ziel, die Zahl der 
Netze oder Teilnetze sowie der Bilanzzonen möglichst gering zu halten. Betreiber von über 
Netzkopplungspunkte verbundenen Netzen haben bei der Berechnung und Ausweisung von 
technischen Kapazitäten mit dem Ziel zusammenzuarbeiten, in möglichst hohem Umfang 



aufeinander abgestimmte Kapazitäten in den miteinander verbundenen Netzen ausweisen zu 
können. Bei einem Wechsel des Lieferanten kann der neue Lieferant vom bisherigen Lieferanten 
die Übertragung der für die Versorgung des Kunden erforderlichen, vom bisherigen Lieferanten 
gebuchten Ein- und Ausspeisekapazitäten verlangen, wenn ihm die Versorgung des Kunden 
entsprechend der von ihm eingegangenen Lieferverpflichtung ansonsten nicht möglich ist und er 
dies gegenüber dem bisherigen Lieferanten begründet. Betreiber von Fernleitungsnetzen sind 
verpflichtet, die Rechte an gebuchten Kapazitäten so auszugestalten, dass sie den 
Transportkunden berechtigen, Gas an jedem Einspeisepunkt für die Ausspeisung an jedem 
Ausspeisepunkt ihres Netzes oder, bei dauerhaften Engpässen, eines Teilnetzes bereitzustellen 
(entry-exit System). Betreiber eines örtlichen Verteilernetzes haben den Netzzugang nach 
Maßgabe einer Rechtsverordnung nach § 24 über den Zugang zu Gasversorgungsnetzen durch 
Übernahme des Gases an Einspeisepunkten ihrer Netze für alle angeschlossenen 
Ausspeisepunkte zu gewähren.

(1c) Verträge nach den Absätzen 1a und 1b dürfen das Recht zum Wechsel des 
Messstellenbetreibers nach den Vorschriften des Messstellenbetriebsgesetzes weder behindern 
noch erschweren.

(1d) Der Betreiber des Energieversorgungsnetzes, an das eine Kundenanlage oder eine 
Kundenanlage zur betrieblichen Eigenversorgung angeschlossen ist, hat den Zählpunkt zur 
Erfassung der durch die Kundenanlage aus dem Netz der allgemeinen Versorgung entnommenen 
und in das Netz der allgemeinen Versorgung eingespeisten Strommenge (Summenzähler) sowie 
alle Zählpunkte bereitzustellen, die für die Gewährung des Netzzugangs für Unterzähler innerhalb 
der Kundenanlage im Wege der Durchleitung (bilanzierungsrelevante Unterzähler) erforderlich 
sind. Bei der Belieferung der Letztverbraucher durch Dritte findet im erforderlichen Umfang eine 
Verrechnung der Zählwerte über Unterzähler statt. Bei nicht an ein Smart-Meter-Gateway 
angebundenen Unterzählern ist eine Verrechnung von Leistungswerten, die durch standardisierte 
Lastprofile nach § 12 Absatz 1 der Stromnetzzugangsverordnung ermittelt werden, mit am 
Summenzähler erhobenen 15-minütigen Leistungswerten des Summenzählers aus einer 
registrierenden Lastgangmessung zulässig, soweit energiewirtschaftliche oder mess-und 
eichrechtliche Belange nicht entgegenstehen.

(2) Betreiber von Energieversorgungsnetzen können den Zugang nach Absatz 1 verweigern, 
soweit sie nachweisen, dass ihnen die Gewährung des Netzzugangs aus betriebsbedingten oder 
sonstigen Gründen unter Berücksichtigung des Zwecks des § 1 nicht möglich oder nicht 
zumutbar ist. Die Ablehnung ist in Textform zu begründen und der Regulierungsbehörde 
unverzüglich mitzuteilen. Auf Verlangen der beantragenden Partei muss die Begründung im Falle 
eines Kapazitätsmangels auch aussagekräftige Informationen darüber enthalten, welche 
Maßnahmen und damit verbundene Kosten zum Ausbau des Netzes erforderlich wären, um den 
Netzzugang zu ermöglichen; die Begründung kann nachgefordert werden. Für die Begründung 
nach Satz 3 kann ein Entgelt, das die Hälfte der entstandenen Kosten nicht überschreiten darf, 
verlangt werden, sofern auf die Entstehung von Kosten zuvor hingewiesen worden ist.


§ 21 Bedingungen und Entgelte für den Netzzugang 
(1) Die Bedingungen und Entgelte für den Netzzugang müssen angemessen, diskriminierungsfrei, 
transparent und dürfen nicht ungünstiger sein, als sie von den Betreibern der 
Energieversorgungsnetze in vergleichbaren Fällen für Leistungen innerhalb ihres Unternehmens 
oder gegenüber verbundenen oder assoziierten Unternehmen angewendet und tatsächlich oder 
kalkulatorisch in Rechnung gestellt werden.

(2) Die Entgelte werden auf der Grundlage der Kosten einer Betriebsführung, die denen eines 
effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen müssen, unter 
Berücksichtigung von Anreizen für eine effiziente Leistungserbringung und einer angemessenen, 
wettbewerbsfähigen und risikoangepassten Verzinsung des eingesetzten Kapitals gebildet, soweit 
in einer Rechtsverordnung nach § 24 nicht eine Abweichung von der kostenorientierten 
Entgeltbildung bestimmt ist. Soweit die Entgelte kostenorientiert gebildet werden, dürfen Kosten 
und Kostenbestandteile, die sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb nicht einstellen würden, 
nicht berücksichtigt werden.

(3) Um zu gewährleisten, dass sich die Entgelte für den Netzzugang an den Kosten einer 
Betriebsführung nach Absatz 2 orientieren, kann die Regulierungsbehörde in regelmäßigen 
zeitlichen Abständen einen Vergleich der Entgelte für den Netzzugang, der Erlöse oder der Kosten 
der Betreiber von Energieversorgungsnetzen durchführen (Vergleichsverfahren). Soweit eine 



kostenorientierte Entgeltbildung erfolgt und die Entgelte genehmigt sind, findet nur ein Vergleich 
der Kosten statt.

(4) Die Ergebnisse des Vergleichsverfahrens sind bei der kostenorientierten Entgeltbildung nach 
Absatz 2 zu berücksichtigen. Ergibt ein Vergleich, dass die Entgelte, Erlöse oder Kosten einzelner 
Betreiber von Energieversorgungsnetzen für das Netz insgesamt oder für einzelne Netz- oder 
Umspannebenen die durchschnittlichen Entgelte, Erlöse oder Kosten vergleichbarer Betreiber von 
Energieversorgungsnetzen überschreiten, wird vermutet, dass sie einer Betriebsführung nach 
Absatz 2 nicht entsprechen.


§ 21a Regulierungsvorgaben für Anreize für eine effiziente Leistungserbringung 
(1) Soweit eine kostenorientierte Entgeltbildung im Sinne des § 21 Abs. 2 Satz 1 erfolgt, können 
nach Maßgabe einer Rechtsverordnung nach Absatz 6 Satz 1 Nr. 1 Netzzugangsentgelte der 
Betreiber von Energieversorgungsnetzen abweichend von der Entgeltbildung nach § 21 Abs. 2 bis 
4 auch durch eine Methode bestimmt werden, die Anreize für eine effiziente Leistungserbringung 
setzt (Anreizregulierung).

(2) Die Anreizregulierung beinhaltet die Vorgabe von Obergrenzen, die in der Regel für die Höhe 
der Netzzugangsentgelte oder die Gesamterlöse aus Netzzugangsentgelten gebildet werden, für 
eine Regulierungsperiode unter Berücksichtigung von Effizienzvorgaben. Die Obergrenzen und 
Effizienzvorgaben sind auf einzelne Netzbetreiber oder auf Gruppen von Netzbetreibern sowie 
entweder auf das gesamte Elektrizitäts- oder Gasversorgungsnetz, auf Teile des Netzes oder auf 
die einzelnen Netz- und Umspannebenen bezogen. Dabei sind Obergrenzen mindestens für den 
Beginn und das Ende der Regulierungsperiode vorzusehen. Vorgaben für Gruppen von 
Netzbetreibern setzen voraus, dass die Netzbetreiber objektiv strukturell vergleichbar sind.

(3) Die Regulierungsperiode darf zwei Jahre nicht unterschreiten und fünf Jahre nicht 
überschreiten. Die Vorgaben können eine zeitliche Staffelung der Entwicklung der Obergrenzen 
innerhalb einer Regulierungsperiode vorsehen. Die Vorgaben bleiben für eine Regulierungsperiode 
unverändert, sofern nicht Änderungen staatlich veranlasster Mehrbelastungen auf Grund von 
Abgaben oder der Abnahme- und Vergütungspflichten nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz 
und dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz oder anderer, nicht vom Netzbetreiber zu vertretender, 
Umstände eintreten. Falls Obergrenzen für Netzzugangsentgelte gesetzt werden, sind bei den 
Vorgaben die Auswirkungen jährlich schwankender Verbrauchsmengen auf die Gesamterlöse der 
Netzbetreiber (Mengeneffekte) zu berücksichtigen.

(4) Bei der Ermittlung von Obergrenzen sind die durch den jeweiligen Netzbetreiber 
beeinflussbaren Kostenanteile und die von ihm nicht beeinflussbaren Kostenanteile zu 
unterscheiden. Der nicht beeinflussbare Kostenanteil an dem Gesamtentgelt wird nach § 21 Abs. 
2 ermittelt; hierzu zählen insbesondere Kostenanteile, die auf nicht zurechenbaren strukturellen 
Unterschieden der Versorgungsgebiete, auf gesetzlichen Abnahme- und Vergütungspflichten, 
Konzessionsabgaben und Betriebssteuern beruhen. Ferner gelten Mehrkosten für die Errichtung, 
den Betrieb oder die Änderung eines Erdkabels, das nach § 43 Satz 1 Nr. 3 und Satz 5 
planfestgestellt worden ist, gegenüber einer Freileitung bei der Ermittlung von Obergrenzen nach 
Satz 1 als nicht beeinflussbare Kostenanteile. Soweit sich Vorgaben auf Gruppen von 
Netzbetreibern beziehen, gelten die Netzbetreiber als strukturell vergleichbar, die unter 
Berücksichtigung struktureller Unterschiede einer Gruppe zugeordnet worden sind. Der 
beeinflussbare Kostenanteil wird nach § 21 Abs. 2 bis 4 zu Beginn einer Regulierungsperiode 
ermittelt. Effizienzvorgaben sind nur auf den beeinflussbaren Kostenanteil zu beziehen. Die 
Vorgaben für die Entwicklung oder Festlegung der Obergrenze innerhalb einer 
Regulierungsperiode müssen den Ausgleich der allgemeinen Geldentwertung unter 
Berücksichtigung eines generellen sektoralen Produktivitätsfaktors vorsehen.

(5) Die Effizienzvorgaben für eine Regulierungsperiode werden durch Bestimmung 
unternehmensindividueller oder gruppenspezifischer Effizienzziele auf Grundlage eines 
Effizienzvergleichs unter Berücksichtigung insbesondere der bestehenden Effizienz des jeweiligen 
Netzbetriebs, objektiver struktureller Unterschiede, der inflationsbereinigten 
Produktivitätsentwicklung, der Versorgungsqualität und auf diese bezogener Qualitätsvorgaben 
sowie gesetzlicher Regelungen bestimmt. Qualitätsvorgaben werden auf der Grundlage einer 
Bewertung von Zuverlässigkeitskenngrößen oder Netzleistungsfähigkeitskenngrößen ermittelt, bei 
der auch Strukturunterschiede zu berücksichtigen sind. Bei einem Verstoß gegen 
Qualitätsvorgaben können auch die Obergrenzen zur Bestimmung der Netzzugangsentgelte für 
ein Energieversorgungsunternehmen gesenkt werden. Die Effizienzvorgaben müssen so gestaltet 



und über die Regulierungsperiode verteilt sein, dass der betroffene Netzbetreiber oder die 
betroffene Gruppe von Netzbetreibern die Vorgaben unter Nutzung der ihm oder ihnen möglichen 
und zumutbaren Maßnahmen erreichen und übertreffen kann. Die Methode zur Ermittlung von 
Effizienzvorgaben muss so gestaltet sein, dass eine geringfügige Änderung einzelner Parameter 
der zugrunde gelegten Methode nicht zu einer, insbesondere im Vergleich zur Bedeutung, 
überproportionalen Änderung der Vorgaben führt.

(6) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates

1. zu bestimmen, ob und ab welchem Zeitpunkt Netzzugangsentgelte im Wege einer  
    Anreizregulierung bestimmt werden,

2. die nähere Ausgestaltung der Methode einer Anreizregulierung nach den Absätzen 1 bis 5 und  
    ihrer Durchführung zu regeln sowie

3. zu regeln, in welchen Fällen und unter welchen Voraussetzungen die Regulierungsbehörde im  
    Rahmen der Durchführung der Methoden Festlegungen treffen und Maßnahmen des  
    Netzbetreibers genehmigen kann.

Insbesondere können durch Rechtsverordnung nach Satz 1

1. Regelungen zur Festlegung der für eine Gruppenbildung relevanten Strukturkriterien und über  
    deren Bedeutung für die Ausgestaltung von Effizienzvorgaben getroffen werden,

2. Anforderungen an eine Gruppenbildung einschließlich der dabei zu berücksichtigenden  
    objektiven strukturellen Umstände gestellt werden, wobei für Betreiber von Übertragungsnetzen  
    gesonderte Vorgaben vorzusehen sind,

3. Mindest- und Höchstgrenzen für Effizienz- und Qualitätsvorgaben vorgesehen und Regelungen  
    für den Fall einer Unter- oder Überschreitung sowie Regelungen für die Ausgestaltung dieser      
    Vorgaben einschließlich des Entwicklungspfades getroffen werden,

4. Regelungen getroffen werden, unter welchen Voraussetzungen die Obergrenze innerhalb einer  
    Regulierungsperiode auf Antrag des betroffenen Netzbetreibers von der Regulierungsbehörde  
    abweichend vom Entwicklungspfad angepasst werden kann,

5. Regelungen zum Verfahren bei der Berücksichtigung der Inflationsrate unter Einbeziehung der  
    Besonderheiten der Einstandspreisentwicklung und des Produktivitätsfortschritts in der  
    Netzwirtschaft getroffen werden,

6. nähere Anforderungen an die Zuverlässigkeit einer Methode zur Ermittlung von  
    Effizienzvorgaben gestellt werden,

7. Regelungen getroffen werden, welche Kostenanteile dauerhaft oder vorübergehend als nicht      
    beeinflussbare Kostenanteile gelten,

8. Regelungen getroffen werden, die eine Begünstigung von Investitionen vorsehen, die unter  
    Berücksichtigung des Zwecks des § 1 zur Verbesserung der Versorgungssicherheit dienen,

9. Regelungen für die Bestimmung von Zuverlässigkeitskenngrößen für den Netzbetrieb unter  
    Berücksichtigung der Informationen nach § 51 und deren Auswirkungen auf die  
    Regulierungsvorgaben getroffen werden, wobei auch Senkungen der Obergrenzen zur  
    Bestimmung der Netzzugangsentgelte vorgesehen werden können, und

10. Regelungen zur Erhebung der für die Durchführung einer Anreizregulierung erforderlichen  
     Daten durch die Regulierungsbehörde getroffen werden.

(7) In der Rechtsverordnung nach Absatz 6 Satz 1 sind nähere Regelungen für die Berechnung der 
Mehrkosten von Erdkabeln nach Absatz 4 Satz 3 zu treffen.


§ 23a Genehmigung der Entgelte für den Netzzugang 
(1) Soweit eine kostenorientierte Entgeltbildung im Sinne des § 21 Abs. 2 Satz 1 erfolgt, bedürfen 
Entgelte für den Netzzugang nach § 21 einer Genehmigung, es sei denn, dass in einer 
Rechtsverordnung nach § 21a Abs. 6 die Bestimmung der Entgelte für den Netzzugang im Wege 
einer Anreizregulierung durch Festlegung oder Genehmigung angeordnet worden ist.

(2) Die Genehmigung ist zu erteilen, soweit die Entgelte den Anforderungen dieses Gesetzes und 
den auf Grund des § 24 erlassenen Rechtsverordnungen entsprechen. Die genehmigten Entgelte 
sind Höchstpreise und dürfen nur überschritten werden, soweit die Überschreitung ausschließlich 
auf Grund der Weitergabe nach Erteilung der Genehmigung erhöhter Kostenwälzungssätze einer 



vorgelagerten Netz- oder Umspannstufe erfolgt; eine Überschreitung ist der Regulierungsbehörde 
unverzüglich anzuzeigen.

(3) Die Genehmigung ist mindestens sechs Monate vor dem Zeitpunkt schriftlich oder elektronisch 
zu beantragen, an dem die Entgelte wirksam werden sollen. Dem Antrag sind die für eine Prüfung 
erforderlichen Unterlagen beizufügen; auf Verlangen der Regulierungsbehörde haben die 
Antragsteller Unterlagen auch elektronisch zu übermitteln. Die Regulierungsbehörde kann ein 
Muster und ein einheitliches Format für die elektronische Übermittlung vorgeben. Die Unterlagen 
müssen folgende Angaben enthalten:

1. eine Gegenüberstellung der bisherigen Entgelte sowie der beantragten Entgelte und ihrer  
    jeweiligen Kalkulation,

2. die Angaben, die nach Maßgabe der Vorschriften über die Strukturklassen und den Bericht über  
    die Ermittlung der Netzentgelte nach einer Rechtsverordnung über die Entgelte für den Zugang  
    zu den Energieversorgungsnetzen nach § 24 erforderlich sind, und

3. die Begründung für die Änderung der Entgelte unter Berücksichtigung der Regelungen nach  
    § 21 und einer Rechtsverordnung über die Entgelte für den Zugang zu den  
    Energieversorgungsnetzen nach § 24.

Die Regulierungsbehörde hat dem Antragsteller den Eingang des Antrags zu bestätigen. Sie kann 
die Vorlage weiterer Angaben oder Unterlagen verlangen, soweit dies zur Prüfung der 
Voraussetzungen nach Absatz 2 erforderlich ist; Satz 5 gilt für nachgereichte Angaben und 
Unterlagen entsprechend. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates das Verfahren und die Anforderungen 
an die nach Satz 4 vorzulegenden Unterlagen näher auszugestalten.

(4) Die Genehmigung ist zu befristen und mit einem Vorbehalt des Widerrufs zu versehen; sie kann 
unter Bedingungen erteilt und mit Auflagen verbunden werden. Trifft die Regulierungsbehörde 
innerhalb von sechs Monaten nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen nach Absatz 3 keine 
Entscheidung, so gilt das beantragte Entgelt als unter dem Vorbehalt des Widerrufs für einen 
Zeitraum von einem Jahr genehmigt. Satz 2 gilt nicht, wenn

1. das beantragende Unternehmen einer Verlängerung der Frist nach Satz 2 zugestimmt hat oder

2. die Regulierungsbehörde wegen unrichtiger Angaben oder wegen einer nicht rechtzeitig  
    erteilten Auskunft nicht entscheiden kann und dies dem Antragsteller vor Ablauf der Frist unter  
    Angabe der Gründe mitgeteilt hat.

(5) Ist vor Ablauf der Befristung oder vor dem Wirksamwerden eines Widerrufs nach Absatz 4 Satz 
1 oder 2 eine neue Genehmigung beantragt worden, so können bis zur Entscheidung über den 
Antrag die bis dahin genehmigten Entgelte beibehalten werden. Ist eine neue Entscheidung nicht 
rechtzeitig beantragt, kann die Regulierungsbehörde unter Berücksichtigung der §§ 21 und 30 
sowie der auf Grund des § 24 erlassenen Rechtsverordnungen ein Entgelt als Höchstpreis 
vorläufig festsetzen.


§ 30 Missbräuchliches Verhalten eines Netzbetreibers 
(1) Betreibern von Energieversorgungsnetzen ist ein Missbrauch ihrer Marktstellung verboten. Ein 
Missbrauch liegt insbesondere vor, wenn ein Betreiber von Energieversorgungsnetzen

1. Bestimmungen der Abschnitte 2 und 3 oder der auf Grund dieser Bestimmungen erlassenen  
    Rechtsverordnungen nicht einhält,

2. andere Unternehmen unmittelbar oder mittelbar unbillig behindert oder deren  
    Wettbewerbsmöglichkeiten ohne sachlich gerechtfertigten Grund erheblich beeinträchtigt,

3. andere Unternehmen gegenüber gleichartigen Unternehmen ohne sachlich gerechtfertigten  
    Grund unmittelbar oder mittelbar unterschiedlich behandelt,

4. sich selbst oder mit ihm nach § 3 Nr. 38 verbundenen Unternehmen den Zugang zu seinen  
   intern genutzten oder am Markt angebotenen Waren und Leistungen zu günstigeren  
   Bedingungen oder Entgelten ermöglicht, als er sie anderen Unternehmen bei der Nutzung der  
   Waren und Leistungen oder mit diesen in Zusammenhang stehenden Waren oder gewerbliche  
   Leistungen einräumt, sofern der Betreiber des Energieversorgungsnetzes nicht nachweist, dass  
   die Einräumung ungünstigerer Bedingungen sachlich gerechtfertigt ist,

5. ohne sachlich gerechtfertigten Grund Entgelte oder sonstige Geschäftsbedingungen für den  
   Netzzugang fordert, die von denjenigen abweichen, die sich bei wirksamem Wettbewerb mit  
   hoher Wahrscheinlichkeit ergeben würden; hierbei sind insbesondere die Verhaltensweisen von  



   Unternehmen auf vergleichbaren Märkten und die Ergebnisse von Vergleichsverfahren nach § 21  
   zu berücksichtigen; Entgelte, die die Obergrenzen einer dem betroffenen Unternehmen erteilten  
   Genehmigung nach § 23a nicht überschreiten, und im Falle der Durchführung einer  
   Anreizregulierung nach § 21a Entgelte, die für das betroffene Unternehmen für eine  
   Regulierungsperiode vorgegebene Obergrenzen nicht überschreiten, gelten als sachlich  
   gerechtfertigt oder

6. ungünstigere Entgelte oder sonstige Geschäftsbedingungen fordert, als er sie selbst auf  
   vergleichbaren Märkten von gleichartigen Abnehmern fordert, es sei denn, dass der Unterschied  
   sachlich gerechtfertigt ist.

Satz 2 Nr. 5 gilt auch für die Netze, in denen nach einer Rechtsverordnung nach § 24 Satz 2 Nr. 5 
vom Grundsatz der Kostenorientierung abgewichen wird. Besondere Rechtsvorschriften über den 
Missbrauch der Marktstellung in solchen Netzen bleiben unberührt.

(2) Die Regulierungsbehörde kann einen Betreiber von Energieversorgungsnetzen, der seine 
Stellung missbräuchlich ausnutzt, verpflichten, eine Zuwiderhandlung gegen Absatz 1 abzustellen. 
Sie kann den Unternehmen alle Maßnahmen aufgeben, die erforderlich sind, um die 
Zuwiderhandlung wirksam abzustellen. Sie kann insbesondere

1. Änderungen verlangen, soweit die gebildeten Entgelte oder deren Anwendung sowie die  
    Anwendung der Bedingungen für den Anschluss an das Netz und die Gewährung des     
    Netzzugangs von der genehmigten oder festgelegten Methode oder den hierfür bestehenden  
    gesetzlichen Vorgaben abweichen, oder

2. in Fällen rechtswidrig verweigerten Netzanschlusses oder Netzzugangs den Netzanschluss  
    oder Netzzugang anordnen.


§ 31 Besondere Missbrauchsverfahren der Regulierungsbehörde 
(1) Personen und Personenvereinigungen, deren Interessen durch das Verhalten eines Betreibers 
von Energieversorgungsnetzen erheblich berührt werden, können bei der Regulierungsbehörde 
einen Antrag auf Überprüfung dieses Verhaltens stellen. Diese hat zu prüfen, inwieweit das 
Verhalten des Betreibers von Energieversorgungsnetzen mit den Vorgaben in den Bestimmungen 
der Abschnitte 2 und 3 oder der auf dieser Grundlage erlassenen Rechtsverordnungen sowie den 
nach § 29 Abs. 1 festgelegten oder genehmigten Bedingungen und Methoden übereinstimmt. 
Soweit das Verhalten des Betreibers von Energieversorgungsnetzen nach § 23a genehmigt ist, hat 
die Regulierungsbehörde darüber hinaus zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Aufhebung 
der Genehmigung vorliegen. Interessen der Verbraucherzentralen und anderer 
Verbraucherverbände, die mit öffentlichen Mitteln gefördert werden, werden im Sinne des Satzes 
1 auch dann erheblich berührt, wenn sich die Entscheidung auf eine Vielzahl von Verbrauchern 
auswirkt und dadurch die Interessen der Verbraucher insgesamt erheblich berührt werden.

(2) Ein Antrag nach Absatz 1 bedarf neben dem Namen, der Anschrift und der Unterschrift des 
Antragstellers folgender Angaben:

1. Firma und Sitz des betroffenen Netzbetreibers,

2. das Verhalten des betroffenen Netzbetreibers, das überprüft werden soll,

3. die im Einzelnen anzuführenden Gründe, weshalb ernsthafte Zweifel an der Rechtmäßigkeit des  
    Verhaltens des Netzbetreibers bestehen und

4. die im Einzelnen anzuführenden Gründe, weshalb der Antragsteller durch das Verhalten des  
    Netzbetreibers betroffen ist.

Sofern ein Antrag nicht die Voraussetzungen des Satzes 1 erfüllt, weist die Regulierungsbehörde 
den Antrag als unzulässig ab.

(3) Die Regulierungsbehörde entscheidet innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Eingang 
des vollständigen Antrags. Diese Frist kann um zwei Monate verlängert werden, wenn die 
Regulierungsbehörde zusätzliche Informationen anfordert. Mit Zustimmung des Antragstellers ist 
eine weitere Verlängerung dieser Frist möglich. Betrifft ein Antrag nach Satz 1 die Entgelte für den 
Anschluss größerer neuer Erzeugungsanlagen oder Anlagen zur Speicherung elektrischer Energie 
sowie Speicheranlagen, so kann die Regulierungsbehörde die Fristen nach den Sätzen 1 und 2 
verlängern.

(4) Soweit ein Verfahren nicht mit einer den Beteiligten zugestellten Entscheidung nach § 73 Abs. 
1 abgeschlossen wird, ist seine Beendigung den Beteiligten schriftlich oder elektronisch 



mitzuteilen. Die Regulierungsbehörde kann die Kosten einer Beweiserhebung den Beteiligten 
nach billigem Ermessen auferlegen.


§ 32 Unterlassungsanspruch, Schadensersatzpflicht 
(1) Wer gegen eine Vorschrift der Abschnitte 2 und 3, eine auf Grund der Vorschriften dieser 
Abschnitte erlassene Rechtsverordnung oder eine auf Grundlage dieser Vorschriften ergangene 
Entscheidung der Regulierungsbehörde verstößt, ist dem Betroffenen zur Beseitigung einer 
Beeinträchtigung und bei Wiederholungsgefahr zur Unterlassung verpflichtet. Der Anspruch 
besteht bereits dann, wenn eine Zuwiderhandlung droht. Die Vorschriften der Abschnitte 2 und 3 
dienen auch dann dem Schutz anderer Marktbeteiligter, wenn sich der Verstoß nicht gezielt gegen 
diese richtet. Ein Anspruch ist nicht deswegen ausgeschlossen, weil der andere Marktbeteiligte an 
dem Verstoß mitgewirkt hat.

(2) Die Ansprüche aus Absatz 1 können auch von rechtsfähigen Verbänden zur Förderung 
gewerblicher oder selbständiger beruflicher Interessen geltend gemacht werden, soweit ihnen 
eine erhebliche Zahl von Unternehmen angehört, die Waren oder Dienstleistungen gleicher oder 
verwandter Art auf demselben Markt vertreiben, soweit sie insbesondere nach ihrer personellen, 
sachlichen und finanziellen Ausstattung imstande sind, ihre satzungsmäßigen Aufgaben der 
Verfolgung gewerblicher oder selbständiger beruflicher Interessen tatsächlich wahrzunehmen und 
soweit die Zuwiderhandlung die Interessen ihrer Mitglieder berührt.

(3) Wer einen Verstoß nach Absatz 1 vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist zum Ersatz des daraus 
entstehenden Schadens verpflichtet. Geldschulden nach Satz 1 hat das Unternehmen ab Eintritt 
des Schadens zu verzinsen. Die §§ 288 und 289 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs finden 
entsprechende Anwendung.

(4) Wird wegen eines Verstoßes gegen eine Vorschrift der Abschnitte 2 und 3 Schadensersatz 
begehrt, ist das Gericht insoweit an die Feststellung des Verstoßes gebunden, wie sie in einer 
bestandskräftigen Entscheidung der Regulierungsbehörde getroffen wurde. Das Gleiche gilt für 
entsprechende Feststellungen in rechtskräftigen Gerichtsentscheidungen, die infolge der 
Anfechtung von Entscheidungen nach Satz 1 ergangen sind.

(5) Die Verjährung eines Schadensersatzanspruchs nach Absatz 3 wird gehemmt, wenn die 
Regulierungsbehörde wegen eines Verstoßes im Sinne des Absatzes 1 ein Verfahren einleitet. § 
204 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gilt entsprechend.


§ 33 Vorteilsabschöpfung durch die Regulierungsbehörde 
(1) Hat ein Unternehmen vorsätzlich oder fahrlässig gegen eine Vorschrift der Abschnitte 2 und 3, 
eine auf Grund der Vorschriften dieser Abschnitte erlassene Rechtsverordnung oder eine auf 
Grundlage dieser Vorschriften ergangene Entscheidung der Regulierungsbehörde verstoßen und 
dadurch einen wirtschaftlichen Vorteil erlangt, kann die Regulierungsbehörde die Abschöpfung 
des wirtschaftlichen Vorteils anordnen und dem Unternehmen die Zahlung des entsprechenden 
Geldbetrags auferlegen.

(2) Absatz 1 gilt nicht, sofern der wirtschaftliche Vorteil durch Schadensersatzleistungen oder 
durch die Verhängung der Geldbuße oder die Anordnung der Einziehung von Taterträgen 
abgeschöpft ist. Soweit das Unternehmen Leistungen nach Satz 1 erst nach der 
Vorteilsabschöpfung erbringt, ist der abgeführte Geldbetrag in Höhe der nachgewiesenen 
Zahlungen an das Unternehmen zurückzuerstatten.

(3) Wäre die Durchführung der Vorteilsabschöpfung eine unbillige Härte, soll die Anordnung auf 
einen angemessenen Geldbetrag beschränkt werden oder ganz unterbleiben. Sie soll auch 
unterbleiben, wenn der wirtschaftliche Vorteil gering ist.

(4) Die Höhe des wirtschaftlichen Vorteils kann geschätzt werden. Der abzuführende Geldbetrag 
ist zahlenmäßig zu bestimmen.

(5) Die Vorteilsabschöpfung kann nur innerhalb einer Frist von bis zu fünf Jahren seit Beendigung 
der Zuwiderhandlung und längstens für einen Zeitraum von fünf Jahren angeordnet werden.

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend für Verstöße gegen die Artikel 3 und 5 der Verordnung 
(EU) Nr. 1227/2011 oder gegen eine auf Grundlage dieser Vorschriften ergangene Entscheidung 
der Bundesnetzagentur.




§ 36 Grundversorgungspflicht 
(1) Energieversorgungsunternehmen haben für Netzgebiete, in denen sie die Grundversorgung 
von Haushaltskunden durchführen, Allgemeine Bedingungen und Allgemeine Preise für die 
Versorgung in Niederspannung oder Niederdruck öffentlich bekannt zu geben und im Internet zu 
veröffentlichen und zu diesen Bedingungen und Preisen jeden Haushaltskunden zu versorgen. Die 
Pflicht zur Grundversorgung besteht nicht, wenn die Versorgung für das 
Energieversorgungsunternehmen aus wirtschaftlichen Gründen nicht zumutbar ist.

(2) Grundversorger nach Absatz 1 ist jeweils das Energieversorgungsunternehmen, das die 
meisten Haushaltskunden in einem Netzgebiet der allgemeinen Versorgung beliefert. Betreiber 
von Energieversorgungsnetzen der allgemeinen Versorgung nach § 18 Abs. 1 sind verpflichtet, alle 
drei Jahre jeweils zum 1. Juli, erstmals zum 1. Juli 2006, nach Maßgabe des Satzes 1 den 
Grundversorger für die nächsten drei Kalenderjahre festzustellen sowie dies bis zum 30. 
September des Jahres im Internet zu veröffentlichen und der nach Landesrecht zuständigen 
Behörde schriftlich mitzuteilen. Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann die zur 
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Durchführung des Verfahrens nach den Sätzen 1 und 2 
erforderlichen Maßnahmen treffen. Über Einwände gegen das Ergebnis der Feststellungen nach 
Satz 2, die bis zum 31. Oktober des jeweiligen Jahres bei der nach Landesrecht zuständigen 
Behörde einzulegen sind, entscheidet diese nach Maßgabe der Sätze 1 und 2. Stellt der 
Grundversorger nach Satz 1 seine Geschäftstätigkeit ein, so gelten die Sätze 2 und 3 
entsprechend.

(3) Im Falle eines Wechsels des Grundversorgers infolge einer Feststellung nach Absatz 2 gelten 
die von Haushaltskunden mit dem bisherigen Grundversorger auf der Grundlage des Absatzes 1 
geschlossenen Energielieferverträge zu den im Zeitpunkt des Wechsels geltenden Bedingungen 
und Preisen fort.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für geschlossene Verteilernetze.


§ 65 Aufsichtsmaßnahmen

(1) Die Regulierungsbehörde kann Unternehmen oder Vereinigungen von Unternehmen 
verpflichten, ein Verhalten abzustellen, das den Bestimmungen dieses Gesetzes sowie den auf 
Grund dieses Gesetzes ergangenen Rechtsvorschriften entgegensteht. Sie kann hierzu alle 
erforderlichen Abhilfemaßnahmen verhaltensorientierter oder struktureller Art vorschreiben, die 
gegenüber der festgestellten Zuwiderhandlung verhältnismäßig und für eine wirksame Abstellung 
der Zuwiderhandlung erforderlich sind. Abhilfemaßnahmen struktureller Art können nur in 
Ermangelung einer verhaltensorientierten Abhilfemaßnahme von gleicher Wirksamkeit festgelegt 
werden oder wenn letztere im Vergleich zu Abhilfemaßnahmen struktureller Art mit einer größeren 
Belastung für die beteiligten Unternehmen verbunden wäre.

(2) Kommt ein Unternehmen oder eine Vereinigung von Unternehmen seinen Verpflichtungen nach 
diesem Gesetz oder den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen nicht nach, 
so kann die Regulierungsbehörde die Maßnahmen zur Einhaltung der Verpflichtungen anordnen.

(2a) Hat ein Betreiber von Transportnetzen aus anderen als zwingenden, von ihn nicht zu 
beeinflussenden Gründen eine Investition, die nach dem Netzentwicklungsplan nach § 12c Absatz 
4 Satz 1 und 3 oder § 15a in den folgenden drei Jahren nach Eintritt der Verbindlichkeit nach § 
12c Absatz 4 Satz 1 oder § 15a Absatz 3 Satz 8 durchgeführt werden musste, nicht durchgeführt, 
fordert die Regulierungsbehörde ihn mit Fristsetzung zur Durchführung der betreffenden 
Investition auf, sofern die Investition unter Zugrundelegung des jüngsten Netzentwicklungsplans 
noch relevant ist. Die Regulierungsbehörde kann nach Ablauf der Frist nach Satz 1 ein 
Ausschreibungsverfahren zur Durchführung der betreffenden Investition durchführen. Die 
Regulierungsbehörde kann durch Festlegung nach § 29 Absatz 1 zum Ausschreibungsverfahren 
nähere Bestimmungen treffen.

(3) Soweit ein berechtigtes Interesse besteht, kann die Regulierungsbehörde auch eine 
Zuwiderhandlung feststellen, nachdem diese beendet ist.

(4) § 30 Abs. 2 bleibt unberührt.

(5) Die Absätze 1 und 2 sowie die §§ 68, 69 und 71 sind entsprechend anzuwenden auf die 
Überwachung von Bestimmungen dieses Gesetzes und von auf Grund dieser Bestimmungen 
ergangenen Rechtsvorschriften durch die nach Landesrecht zuständige Behörde, soweit diese für 
die Überwachung der Einhaltung dieser Vorschriften zuständig ist und dieses Gesetz im Einzelfall 
nicht speziellere Vorschriften über Aufsichtsmaßnahmen enthält.




(6) Die Bundesnetzagentur kann gegenüber Personen, die gegen Vorschriften der Verordnung (EU) 
Nr. 1227/2011 verstoßen, sämtliche Maßnahmen nach den Absätzen 1 bis 3 ergreifen, soweit sie 
zur Durchsetzung der Vorschriften der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 erforderlich sind.


§ 110 Geschlossene Verteilernetze 
(1) § 14 Absatz 1b, die §§ 14a, 18, 19, 21a, 22 Absatz 1, die §§ 23a und 32 Absatz 2, die §§ 33, 
35 und 52 finden auf den Betrieb eines geschlossenen Verteilernetzes keine Anwendung.

(2) Die Regulierungsbehörde stuft ein Energieversorgungsnetz, mit dem Energie zum Zwecke der 
Ermöglichung der Versorgung von Kunden in einem geografisch begrenzten Industrie- oder 
Gewerbegebiet oder einem Gebiet verteilt wird, in dem Leistungen gemeinsam genutzt werden, 
als geschlossenes Verteilernetz ein, wenn

1. die Tätigkeiten oder Produktionsverfahren der Anschlussnutzer dieses Netzes aus konkreten  
    technischen oder sicherheitstechnischen Gründen verknüpft sind oder

2. mit dem Netz in erster Linie Energie an den Netzeigentümer oder -betreiber oder an mit diesen  
    verbundene Unternehmen verteilt wird; maßgeblich ist der Durchschnitt der letzten drei  
    Kalenderjahre; gesicherte Erkenntnisse über künftige Anteile sind zu berücksichtigen.

    Die Einstufung erfolgt nur, wenn keine Letztverbraucher, die Energie für den Eigenverbrauch im  
    Haushalt kaufen, über das Netz versorgt werden oder nur eine geringe Zahl von solchen  
    Letztverbrauchern, wenn diese ein Beschäftigungsverhältnis oder eine vergleichbare Beziehung  
    zum Eigentümer oder Betreiber des Netzes unterhalten.

(3) Die Einstufung erfolgt auf Antrag des Netzbetreibers. Der Antrag muss folgende Angaben 
enthalten:

1. Firma und Sitz des Netzbetreibers und des Netzeigentümers,

2. Angaben nach § 27 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung oder § 27 Absatz 2 der  
    Gasnetzentgeltverordnung,

3. Anzahl der versorgten Haushaltskunden,

4. vorgelagertes Netz einschließlich der Spannung oder des Drucks, mit der oder dem das  
    Verteilernetz angeschlossen ist,

5. weitere Verteilernetze, die der Netzbetreiber betreibt.

Das Verteilernetz gilt ab vollständiger Antragstellung bis zur Entscheidung der 
Regulierungsbehörde als geschlossenes Verteilernetz.

(4) Jeder Netznutzer eines geschlossenen Verteilernetzes kann eine Überprüfung der Entgelte 
durch die Regulierungsbehörde verlangen; § 31 findet insoweit keine Anwendung. Es wird 
vermutet, dass die Bestimmung der Netznutzungsentgelte den rechtlichen Vorgaben entspricht, 
wenn der Betreiber des geschlossenen Verteilernetzes kein höheres Entgelt fordert als der 
Betreiber des vorgelagerten Energieversorgungsnetzes für die Nutzung des an das geschlossene 
Verteilernetz angrenzenden Energieversorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung auf gleicher 
Netz-oder Umspannebene; grenzen mehrere Energieversorgungsnetze der allgemeinen 
Versorgung auf gleicher Netz- oder Umspannebene an, ist das niedrigste Entgelt maßgeblich. § 
31 Absatz 1, 2 und 4 sowie § 32 Absatz 1 und 3 bis 5 finden entsprechend Anwendung.


Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für 
die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung  
(Niederspannungsanschlussverordnung - NAV) 

§ 1 Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen 
(1) Diese Verordnung regelt die Allgemeinen Bedingungen, zu denen Netzbetreiber nach § 18 Abs. 
1 des Energiewirtschaftsgesetzes jedermann an ihr Niederspannungsnetz anzuschließen und den 
Anschluss zur Entnahme von Elektrizität zur Verfügung zu stellen haben. Diese sind Bestandteil 
der Rechtsverhältnisse über den Netzanschluss an das Elektrizitätsversorgungsnetz der 
allgemeinen Versorgung (Netzanschluss) und die Anschlussnutzung, soweit sie sich nicht 
ausdrücklich allein auf eines dieser Rechtsverhältnisse beziehen. Die Verordnung gilt für alle nach 
dem 12. Juli 2005 abgeschlossenen Netzanschlussverhältnisse und ist auch auf alle 



Anschlussnutzungsverhältnisse anzuwenden, die vor ihrem Inkrafttreten entstanden sind. Sie gilt 
nicht für den Netzanschluss von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien 
und aus Grubengas.

(2) Anschlussnehmer ist jedermann im Sinne des § 18 Abs. 1 Satz 1 des 
Energiewirtschaftsgesetzes, in dessen Auftrag ein Grundstück oder Gebäude an das 
Niederspannungsnetz angeschlossen wird oder im Übrigen jeder Eigentümer oder 
Erbbauberechtigte eines Grundstücks oder Gebäudes, das an das Niederspannungsnetz 
angeschlossen ist.

(3) Anschlussnutzer ist jeder Letztverbraucher, der im Rahmen eines 
Anschlussnutzungsverhältnisses einen Anschluss an das Niederspannungsnetz zur Entnahme von 
Elektrizität nutzt.

(4) Netzbetreiber im Sinne dieser Verordnung ist der Betreiber eines 
Elektrizitätsversorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung im Sinne des § 18 Abs. 1 Satz 1 des 
Energiewirtschaftsgesetzes.


§ 2 Netzanschlussverhältnis 
(1) Das Netzanschlussverhältnis umfasst den Anschluss der elektrischen Anlage über den 
Netzanschluss und dessen weiteren Betrieb. Es besteht zwischen dem Anschlussnehmer und 
dem Netzbetreiber.

(2) Das Netzanschlussverhältnis entsteht durch Vertrag erstmalig mit dem Anschlussnehmer, der 
die Herstellung des Netzanschlusses in Auftrag gibt. Bei Herstellung eines Netzanschlusses ist 
der Netzanschlussvertrag schriftlich abzuschließen.

(3) Anschlussnehmer, die nicht Grundstückseigentümer oder Erbbauberechtigte sind, haben die 
schriftliche Zustimmung des Grundstückseigentümers zur Herstellung und Änderung des 
Netzanschlusses unter Anerkennung der für den Anschlussnehmer und ihn damit verbundenen 
Verpflichtungen beizubringen.

(4) Bei angeschlossenen Grundstücken oder Gebäuden entsteht das Netzanschlussverhältnis mit 
dem Eigentumserwerb an der Kundenanlage zwischen dem jeweiligen Eigentümer und dem 
Netzbetreiber, sofern der bisherige Eigentümer der Anschlussnehmer gewesen ist. Zu diesem 
Zeitpunkt erlischt das Netzanschlussverhältnis mit dem bisherigen Anschlussnehmer, sofern 
dieser Eigentümer der Kundenanlage gewesen ist; hinsichtlich bis dahin begründeter 
Zahlungsansprüche und Verbindlichkeiten bleibt der bisherige Anschlussnehmer berechtigt und 
verpflichtet. Den Eigentumsübergang und die Person des neuen Anschlussnehmers hat der 
bisherige Anschlussnehmer dem Netzbetreiber unverzüglich in Textform anzuzeigen. Der bisherige 
Anschlussnehmer hat dem neuen Anschlussnehmer die Angaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 4 zu 
übermitteln.

(5) Der Netzbetreiber hat dem neuen Anschlussnehmer den Vertragsschluss oder die Anzeige 
nach Absatz 4 Satz 3 unverzüglich in Textform zu bestätigen. Im Vertrag nach Absatz 2 oder in der 
Bestätigung nach Satz 1 ist auf die Allgemeinen Bedingungen einschließlich der ergänzenden 
Bedingungen des Netzbetreibers hinzuweisen.


§ 3 Anschlussnutzungsverhältnis 
(1) Inhalt der Anschlussnutzung ist das Recht zur Nutzung des Netzanschlusses zur Entnahme 
von Elektrizität. Die Anschlussnutzung umfasst weder die Belieferung des Anschlussnutzers mit 
Elektrizität noch den Zugang zu den Elektrizitätsversorgungsnetzen im Sinne des § 20 des 
Energiewirtschaftsgesetzes. Das Anschlussnutzungsverhältnis besteht zwischen dem jeweiligen 
Anschlussnutzer und dem Netzbetreiber.

(2) Das Anschlussnutzungsverhältnis kommt dadurch zustande, dass über den Netzanschluss 
Elektrizität aus dem Verteilernetz entnommen wird, wenn

1. der Anschlussnutzer spätestens im Zeitpunkt der erstmaligen Entnahme einen Vertrag über den  
    Bezug von Elektrizität abgeschlossen hat oder die Voraussetzungen einer Ersatzversorgung  
    nach § 38 des Energiewirtschaftsgesetzes vorliegen und

2. dem Anschlussnutzer oder dessen Lieferanten ein Recht auf Netzzugang nach § 20 des  
    Energiewirtschaftsgesetzes zusteht.

Bei Kenntnis über den Wegfall der Voraussetzungen nach Satz 1 Nr. 2 ist der Netzbetreiber 
verpflichtet, den Anschlussnutzer und den Grundversorger hierüber unverzüglich in Textform zu 



unterrichten und den Anschlussnutzer auf die Grundversorgung nach § 36 des 
Energiewirtschaftsgesetzes und die Ersatzversorgung nach § 38 des Energiewirtschaftsgesetzes 
hinzuweisen.

(3) Der Anschlussnutzer ist verpflichtet, dem Netzbetreiber die Aufnahme der Nutzung des 
Netzanschlusses zur Entnahme von Elektrizität unverzüglich mitzuteilen. Der Netzbetreiber hat 
dem Anschlussnutzer die Mitteilung unverzüglich in Textform zu bestätigen. In der Bestätigung ist 
auf die Allgemeinen Bedingungen einschließlich der ergänzenden Bedingungen des 
Netzbetreibers und auf die Haftung des Netzbetreibers nach § 18 hinzuweisen.


§ 4 Inhalt des Vertrages und der Bestätigung des Netzbetreibers 
(1) Der Netzanschlussvertrag und die Bestätigung des Netzbetreibers in Textform nach § 2 Abs. 5 
Satz 1 und § 3 Abs. 3 Satz 2 sollen eine zusammenhängende Aufstellung aller für den 
Vertragsschluss nach § 2 Abs. 2 oder die Anschlussnutzung nach § 3 notwendigen Angaben 
enthalten, insbesondere

1. Angaben zum Anschlussnehmer oder -nutzer (Firma, Registergericht, Registernummer,  
    Familienname, Vorname, Geburtstag, Adresse, Kundennummer),

2. Anlagenadresse und Bezeichnung des Zählers oder des Aufstellungsorts des Zählers,

3. Angaben zum Netzbetreiber (Firma, Registergericht, Registernummer und Adresse) und

4. gegenüber dem Anschlussnehmer auch die am Ende des Netzanschlusses vorzuhaltende  
    Leistung.

Soweit die Angaben nach Satz 1 Nr. 1 nicht vorliegen, ist der Anschlussnehmer oder -nutzer 
verpflichtet, diese dem Netzbetreiber auf Anforderung mitzuteilen.

(2) Der Netzbetreiber ist verpflichtet, jedem Neukunden bei Entstehen des 
Netzanschlussverhältnisses oder des Anschlussnutzungsverhältnisses und auf Verlangen den 
übrigen Kunden die Allgemeinen Bedingungen unentgeltlich auszuhändigen. Er hat die 
Allgemeinen Bedingungen auf seiner Internetseite zu veröffentlichen.

(3) Änderungen der ergänzenden Bedingungen, zu denen auch die Technischen 
Anschlussbedingungen nach § 20 gehören, und Kostenerstattungsregelungen des Netzbetreibers 
werden jeweils zum Monatsbeginn erst nach öffentlicher Bekanntgabe und im Falle der 
Technischen Anschlussbedingungen erst nach zusätzlicher Mitteilung an die Regulierungsbehörde 
wirksam. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, die Änderungen am Tage der öffentlichen 
Bekanntgabe auf seiner Internetseite zu veröffentlichen.


§ 5 Netzanschluss 
Der Netzanschluss verbindet das Elektrizitätsversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung mit der 
elektrischen Anlage des Anschlussnehmers. Er beginnt an der Abzweigstelle des 
Niederspannungsnetzes und endet mit der Hausanschlusssicherung, es sei denn, dass eine 
abweichende Vereinbarung getroffen wird; in jedem Fall sind auf die Hausanschlusssicherung die 
Bestimmungen über den Netzanschluss anzuwenden.


§ 6 Herstellung des Netzanschlusses 
(1) Netzanschlüsse werden durch den Netzbetreiber hergestellt. Die Herstellung des 
Netzanschlusses soll vom Anschlussnehmer schriftlich in Auftrag gegeben werden; auf Verlangen 
des Netzbetreibers ist ein von diesem zur Verfügung gestellter Vordruck zu verwenden. Der 
Netzbetreiber hat dem Anschlussnehmer den voraussichtlichen Zeitbedarf für die Herstellung des 
Netzanschlusses mitzuteilen.

(2) Art, Zahl und Lage der Netzanschlüsse werden nach Beteiligung des Anschlussnehmers und 
unter Wahrung seiner berechtigten Interessen vom Netzbetreiber nach den anerkannten Regeln 
der Technik bestimmt. Das Interesse des Anschlussnehmers an einer kostengünstigen Errichtung 
der Netzanschlüsse ist dabei besonders zu berücksichtigen.

(3) Auf Wunsch des Anschlussnehmers hat der Netzbetreiber die Errichter weiterer 
Anschlussleitungen sowie der Telekommunikationslinien im Sinne des § 3 Nr. 26 des 
Telekommunikationsgesetzes im Hinblick auf eine gemeinsame Verlegung der verschiedenen 
Gewerke zu beteiligen. Er führt die Herstellung oder Änderungen des Netzanschlusses entweder 
selbst oder mittels Nachunternehmer durch. Wünsche des Anschlussnehmers bei der Auswahl 



des durchführenden Nachunternehmers sind vom Netzbetreiber angemessen zu berücksichtigen. 
Der Anschlussnehmer ist berechtigt, die für die Herstellung des Netzanschlusses erforderlichen 
Erdarbeiten auf seinem Grundstück im Rahmen des technisch Möglichen und nach den Vorgaben 
des Netzbetreibers durchzuführen oder durchführen zu lassen. Der Anschlussnehmer hat die 
baulichen Voraussetzungen für die sichere Errichtung des Netzanschlusses zu schaffen; für den 
Hausanschlusskasten oder die Hauptverteiler ist ein nach den anerkannten Regeln der Technik 
geeigneter Platz zur Verfügung zu stellen; die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik wird 
insbesondere vermutet, wenn die Anforderungen der DIN 18012 (Ausgabe: November 2000)*) 
eingehalten sind. 


*)Amtlicher Hinweis: Zu beziehen beim Beuth Verlag GmbH, Berlin.


§ 7 Art des Netzanschlusses 
Die Spannung beträgt am Ende des Netzanschlusses bei Drehstrom etwa 400 oder 230 Volt und 
bei Wechselstrom etwa 230 Volt. Die Frequenz beträgt etwa 50 Hertz. Welche Stromart und 
Spannung für das Vertragsverhältnis maßgebend sein sollen, ergibt sich daraus, an welche 
Stromart und Spannung die Anlage des Anschlussnehmers angeschlossen ist oder 
angeschlossen werden soll. Bei der Wahl der Stromart sind die Belange des Anschlussnehmers 
im Rahmen der jeweiligen technischen Möglichkeiten angemessen zu berücksichtigen.


§ 8 Betrieb des Netzanschlusses 
(1) Netzanschlüsse gehören zu den Betriebsanlagen des Netzbetreibers. Er hat sicherzustellen, 
dass sie in seinem Eigentum stehen oder ihm zur wirtschaftlichen Nutzung überlassen werden; 
soweit erforderlich, ist der Anschlussnehmer insoweit zur Mitwirkung verpflichtet. Netzanschlüsse 
werden ausschließlich von dem Netzbetreiber unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt und 
beseitigt. Sie müssen zugänglich und vor Beschädigungen geschützt sein. Der Anschlussnehmer 
darf keine Einwirkungen auf den Netzanschluss vornehmen oder vornehmen lassen.

(2) Jede Beschädigung des Netzanschlusses, insbesondere ein Schaden an der 
Hausanschlusssicherung oder das Fehlen von Plomben, ist dem Netzbetreiber unverzüglich 
mitzuteilen.

(3) Änderungen des Netzanschlusses werden nach Anhörung des Anschlussnehmers und unter 
Wahrung seiner berechtigten Interessen vom Netzbetreiber bestimmt.


§ 9 Kostenerstattung für die Herstellung oder Änderung des Netzanschlusses 
(1) Der Netzbetreiber ist berechtigt, vom Anschlussnehmer die Erstattung der bei wirtschaftlich 
effizienter Betriebsführung notwendigen Kosten für

1.die Herstellung des Netzanschlusses,

2.die Änderungen des Netzanschlusses, die durch eine Änderung oder Erweiterung der  
   Kundenanlage erforderlich oder aus anderen Gründen vom Anschlussnehmer veranlasst     
   werden,

zu verlangen. Die Kosten können auf der Grundlage der durchschnittlich für vergleichbare Fälle 
entstehenden Kosten pauschal berechnet werden. Im Falle einer pauschalierten 
Kostenberechnung sind Eigenleistungen des Anschlussnehmers angemessen zu berücksichtigen. 
Die Netzanschlusskosten sind so darzustellen, dass der Anschlussnehmer die Anwendung des 
pauschalierten Berechnungsverfahrens einfach nachvollziehen kann; wesentliche 
Berechnungsbestandteile sind auszuweisen.

(2) Der Netzbetreiber ist berechtigt, für die Herstellung oder Änderungen des Netzanschlusses 
Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den Umständen des Einzelfalles Grund zu der Annahme 
besteht, dass der Anschlussnehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig 
nachkommt. Werden von einem Anschlussnehmer mehrere Netzanschlüsse beauftragt, ist der 
Netzbetreiber berechtigt, angemessene Abschlagszahlungen zu verlangen.

(3) Kommen innerhalb von zehn Jahren nach Herstellung des Netzanschlusses weitere 
Anschlüsse hinzu und wird der Netzanschluss dadurch teilweise zum Bestandteil des 
Verteilernetzes, so hat der Netzbetreiber die Kosten neu aufzuteilen und dem Anschlussnehmer 
einen zu viel gezahlten Betrag zu erstatten.




§ 10 Transformatorenanlage 
(1) Muss zum Netzanschluss eines Grundstücks eine besondere Transformatorenanlage 
aufgestellt werden, so kann der Netzbetreiber verlangen, dass der Anschlussnehmer einen 
geeigneten Raum oder Platz unentgeltlich für die Dauer des Netzanschlussverhältnisses zur 
Verfügung stellt. Der Netzbetreiber darf die Transformatorenanlage auch für andere Zwecke 
benutzen, soweit dies für den Anschlussnehmer zumutbar ist.

(2) Wird der Netzanschlussverhältnis für das Grundstück beendet, so hat der Anschlussnehmer 
die Transformatorenanlage noch drei Jahre unentgeltlich zu dulden, es sei denn, dass ihm dies 
nicht zugemutet werden kann.

(3) Der Anschlussnehmer kann die Verlegung der Einrichtungen an eine andere geeignete Stelle 
verlangen, wenn ihm ihr Verbleiben an der bisherigen Stelle nicht mehr zugemutet werden kann. 
Die Kosten der Verlegung hat der Netzbetreiber zu tragen; dies gilt nicht, soweit die Anlage 
ausschließlich dem Netzanschluss des Grundstücks dient.


§ 11 Baukostenzuschüsse 
(1) Der Netzbetreiber kann von dem Anschlussnehmer einen angemessenen Baukostenzuschuss 
zur teilweisen Deckung der bei wirtschaftlich effizienter Betriebsführung notwendigen Kosten für 
die Erstellung oder Verstärkung der örtlichen Verteileranlagen des Niederspannungsnetzes 
einschließlich Transformatorenstationen verlangen, soweit sich diese Anlagen ganz oder teilweise 
dem Versorgungsbereich zuordnen lassen, in dem der Anschluss erfolgt. Baukostenzuschüsse 
dürfen höchstens 50 vom Hundert dieser Kosten abdecken.

(2) Der von dem Anschlussnehmer als Baukostenzuschuss zu übernehmende Kostenanteil 
bemisst sich nach dem Verhältnis, in dem die an seinem Netzanschluss vorzuhaltende Leistung zu 
der Summe der Leistungen steht, die in den im betreffenden Versorgungsbereich erstellten 
Verteileranlagen oder auf Grund der Verstärkung insgesamt vorgehalten werden können. Der 
Durchmischung der jeweiligen Leistungsanforderungen ist Rechnung zu tragen. Der 
Baukostenzuschuss kann auf der Grundlage der durchschnittlich für vergleichbare Fälle 
entstehenden Kosten pauschal berechnet werden.

(3) Ein Baukostenzuschuss darf nur für den Teil der Leistungsanforderung erhoben werden, der 
eine Leistungsanforderung von 30 Kilowatt übersteigt.

(4) Der Netzbetreiber ist berechtigt, von dem Anschlussnehmer einen weiteren 
Baukostenzuschuss zu verlangen, wenn der Anschlussnehmer seine Leistungsanforderung 
erheblich über das der ursprünglichen Berechnung zugrunde liegende Maß hinaus erhöht. Der 
Baukostenzuschuss ist nach den Absätzen 1 und 2 zu bemessen.

(5) Der Baukostenzuschuss und die in § 9 geregelten Netzanschlusskosten sind getrennt zu 
errechnen und dem Anschlussnehmer aufgegliedert auszuweisen.

(6) § 9 Abs. 2 gilt entsprechend.


§ 12 Grundstücksbenutzung 
(1) Anschlussnehmer, die Grundstückseigentümer sind, haben für Zwecke der örtlichen 
Versorgung (Niederspannungs- und Mittelspannungsnetz) das Anbringen und Verlegen von 
Leitungen zur Zu- und Fortleitung von Elektrizität über ihre im Gebiet des 
Elektrizitätsversorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung liegenden Grundstücke, ferner das 
Anbringen von Leitungsträgern und sonstigen Einrichtungen sowie erforderliche 
Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen. Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke,

1. die an das Elektrizitätsversorgungsnetz angeschlossen sind,

2. die vom Eigentümer in wirtschaftlichem Zusammenhang mit einem an das Netz  
    angeschlossenen Grundstück genutzt werden oder

3. für die die Möglichkeit des Netzanschlusses sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist.

Sie besteht nicht, wenn die Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigentümer mehr als 
notwendig oder in unzumutbarer Weise belasten würde; insbesondere ist die Inanspruchnahme 
des Grundstücks zwecks Anschlusses eines anderen Grundstücks an das 
Elektrizitätsversorgungsnetz grundsätzlich verwehrt, wenn der Anschluss über das eigene 
Grundstück des anderen Anschlussnehmers möglich und dem Netzbetreiber zumutbar ist.




(2) Der Anschlussnehmer ist rechtzeitig über Art und Umfang der beabsichtigten 
Inanspruchnahme des Grundstücks zu benachrichtigen.

(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, wenn sie an der 
bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat der Netzbetreiber 
zu tragen; dies gilt nicht, soweit die Einrichtungen ausschließlich dem Anschluss des Grundstücks 
dienen.

(4) Wird die Anschlussnutzung eingestellt, so hat der Eigentümer die auf seinen Grundstücken 
befindlichen Einrichtungen noch drei Jahre unentgeltlich zu dulden, es sei denn, dass ihm dies 
nicht zugemutet werden kann.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrsflächen sowie für 
Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und 
Verkehrsflächen bestimmt sind.


§ 13 Elektrische Anlage 
(1) Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und Instandhaltung der 
elektrischen Anlage hinter der Hausanschlusssicherung (Anlage) ist der Anschlussnehmer 
gegenüber dem Netzbetreiber verantwortlich. Satz 1 gilt nicht für die Messeinrichtungen, die nicht 
im Eigentum des Anschlussnehmers stehen. Hat der Anschlussnehmer die Anlage ganz oder 
teilweise einem Dritten vermietet oder sonst zur Benutzung überlassen, so bleibt er 
verantwortlich.

(2) Unzulässige Rückwirkungen der Anlage sind auszuschließen. Um dies zu gewährleisten, darf 
die Anlage nur nach den Vorschriften dieser Verordnung, nach anderen anzuwendenden 
Rechtsvorschriften und behördlichen Bestimmungen sowie nach den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik errichtet, erweitert, geändert und instand gehalten werden. In Bezug auf die 
allgemein anerkannten Regeln der Technik gilt § 49 Abs. 2 Nr. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes 
entsprechend. Die Arbeiten dürfen außer durch den Netzbetreiber nur durch ein in ein 
Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen durchgeführt 
werden; im Interesse des Anschlussnehmers darf der Netzbetreiber eine Eintragung in das 
Installateurverzeichnis nur von dem Nachweis einer ausreichenden fachlichen Qualifikation für die 
Durchführung der jeweiligen Arbeiten abhängig machen. Mit Ausnahme des Abschnitts zwischen 
Hausanschlusssicherung und Messeinrichtung einschließlich der Messeinrichtung gilt Satz 4 nicht 
für Instandhaltungsarbeiten. Es dürfen nur Materialien und Geräte verwendet werden, die 
entsprechend § 49 des Energiewirtschaftsgesetzes unter Beachtung der allgemein anerkannten 
Regeln der Technik hergestellt wurden. Die Einhaltung der Voraussetzungen des Satzes 6 wird 
vermutet, wenn die vorgeschriebene CE-Kennzeichnung vorhanden ist. Sofern die CE-
Kennzeichnung nicht vorgeschrieben ist, wird dies auch vermutet, wenn die Materialien oder 
Geräte das Zeichen einer akkreditierten Stelle tragen, insbesondere das VDE-Zeichen oder das 
GS-Zeichen. Materialien und Geräte, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder der Türkei oder einem Mitgliedstaat der Europäischen Freihandelsassoziation, der 
Vertragspartei des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ist, rechtmäßig 
hergestellt oder in den Verkehr gebracht worden sind und die den technischen Spezifikationen der 
Zeichen im Sinne des Satzes 8 nicht entsprechen, werden einschließlich der von den 
vorgenannten Staaten durchgeführten Prüfungen und Überwachungen als gleichwertig behandelt, 
wenn mit ihnen das geforderte Schutzniveau gleichermaßen dauerhaft erreicht wird. Der 
Netzbetreiber ist berechtigt, die Ausführung der Arbeiten zu überwachen.

(3) Anlagenteile, in denen nicht gemessene elektrische Energie fließt, können vom Netzbetreiber 
plombiert werden. Die dafür erforderliche Ausstattung der Anlage ist nach den Angaben des 
Netzbetreibers vom Anschlussnehmer zu veranlassen.

(4) In den Leitungen zwischen dem Ende des Hausanschlusses und dem Zähler darf der 
Spannungsfall unter Zugrundelegung der Nennstromstärke der vorgeschalteten Sicherung nicht 
mehr als 0,5 vom Hundert betragen.


§ 14 Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage 
(1) Der Netzbetreiber oder dessen Beauftragter hat die Anlage über den Netzanschluss an das 
Verteilernetz anzuschließen und den Netzanschluss in Betrieb zu nehmen. Die Anlage hinter dem 
Netzanschluss bis zu der in den Technischen Anschlussbedingungen definierten Trennvorrichtung 
für die Inbetriebsetzung der nachfolgenden Anlage, anderenfalls bis zu den Haupt- oder 



Verteilungssicherungen, darf nur durch den Netzbetreiber oder mit seiner Zustimmung durch das 
Installationsunternehmen (§ 13 Abs. 2 Satz 2) in Betrieb genommen werden. Die Anlage hinter 
dieser Trennvorrichtung darf nur durch das Installationsunternehmen in Betrieb gesetzt werden.

(2) Jede Inbetriebsetzung, die nach Maßgabe des Absatzes 1 Satz 1 und 2 von dem Netzbetreiber 
vorgenommen werden soll, ist bei ihm von dem Unternehmen, das nach § 13 Abs. 2 die Arbeiten 
an der Anlage ausgeführt hat, in Auftrag zu geben. Auf Verlangen des Netzbetreibers ist ein von 
diesem zur Verfügung gestellter Vordruck zu verwenden.

(3) Der Netzbetreiber kann für die Inbetriebsetzung vom Anschlussnehmer Kostenerstattung 
verlangen; die Kosten können auf der Grundlage der durchschnittlich für vergleichbare Fälle 
entstehenden Kosten pauschal berechnet werden. Die Kosten sind so darzustellen, dass der 
Anschlussnehmer die Anwendung des pauschalierten Berechnungsverfahrens einfach 
nachvollziehen kann.


§ 15 Überprüfung der elektrischen Anlage 
(1) Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Anlage vor und, um unzulässige Rückwirkungen auf 
Einrichtungen des Netzbetreibers oder Dritter auszuschließen, auch nach ihrer Inbetriebsetzung 
zu überprüfen. Er hat den Anschlussnehmer auf erkannte Sicherheitsmängel aufmerksam zu 
machen und kann deren Beseitigung verlangen.

(2) Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden oder erhebliche Störungen 
erwarten lassen, so ist der Netzbetreiber berechtigt, den Anschluss zu verweigern oder die 
Anschlussnutzung zu unterbrechen; bei Gefahr für Leib oder Leben ist er hierzu verpflichtet.

(3) Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der Anlage sowie durch deren Anschluss 
an das Verteilernetz übernimmt der Netzbetreiber keine Haftung für die Mängelfreiheit der Anlage. 
Dies gilt nicht, wenn er bei einer Überprüfung Mängel festgestellt hat, die eine Gefahr für Leib 
oder Leben darstellen.


§ 16 Nutzung des Anschlusses 
(1) Der Netzbetreiber ist bei Bestehen eines Anschlussnutzungsverhältnisses verpflichtet, dem 
Anschlussnutzer in dem im Netzanschlussverhältnis vorgesehenen Umfang die Nutzung des 
Netzanschlusses jederzeit zu ermöglichen. Dies gilt nicht, soweit und solange der Netzbetreiber 
hieran durch höhere Gewalt oder sonstige Umstände, deren Beseitigung ihm im Sinne des § 18 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 des Energiewirtschaftsgesetzes aus wirtschaftlichen Gründen nicht 
zugemutet werden kann, gehindert ist.

(2) Die Anschlussnutzung hat zur Voraussetzung, dass der Gebrauch der Elektrizität mit einem 
Verschiebungsfaktor zwischen cos Phi = 0,9 kapazitiv und 0,9 induktiv erfolgt. Anderenfalls kann 
der Netzbetreiber den Einbau ausreichender Kompensationseinrichtungen verlangen.

(3) Der Netzbetreiber hat Spannung und Frequenz möglichst gleichbleibend zu halten. Allgemein 
übliche Verbrauchsgeräte und Stromerzeugungsanlagen müssen einwandfrei betrieben werden 
können. Stellt der Anschlussnutzer Anforderungen an die Stromqualität, die über die 
Verpflichtungen nach den Sätzen 1 und 2 hinausgehen, so obliegt es ihm selbst, innerhalb seines 
Bereichs Vorkehrungen zum störungsfreien Betrieb seiner Geräte und Anlagen zu treffen.

(4) Zwischen Anschlussnutzer und Netzbetreiber gelten die §§ 7, 8, 12 und 13 Abs. 1 und 2, § 14 
Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und 3 sowie § 15 entsprechend.


§ 17 Unterbrechung der Anschlussnutzung 
(1) Die Anschlussnutzung kann unterbrochen werden, soweit dies zur Vornahme 
betriebsnotwendiger Arbeiten oder zur Vermeidung eines drohenden Netzzusammenbruchs 
erforderlich ist. Der Netzbetreiber hat jede Unterbrechung oder Unregelmäßigkeit unverzüglich zu 
beheben. Eine notwendige Unterbrechung wegen eines vom Anschlussnutzer veranlassten 
Austauschs der Messeinrichtung durch einen Messstellenbetreiber nach den Vorschriften des 
Messstellenbetriebsgesetzes hat der Netzbetreiber nicht zu vertreten.

(2) Der Netzbetreiber hat die Anschlussnutzer bei einer beabsichtigten Unterbrechung der 
Anschlussnutzung rechtzeitig in geeigneter Weise zu unterrichten. Bei kurzen Unterbrechungen ist 
er zur Unterrichtung nur gegenüber Anschlussnutzern verpflichtet, die zur Vermeidung von 
Schäden auf eine ununterbrochene Stromzufuhr angewiesen sind und dies dem Netzbetreiber 



unter Angabe von Gründen schriftlich mitgeteilt haben. Die Pflicht zur Benachrichtigung entfällt, 
wenn die Unterrichtung

1. nach den Umständen nicht rechtzeitig möglich ist und der Netzbetreiber dies nicht zu vertreten  
    hat oder

2. die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen verzögern würde.

In den Fällen des Satzes 3 ist der Netzbetreiber verpflichtet, dem Anschlussnutzer auf Nachfrage 
nachträglich mitzuteilen, aus welchem Grund die Unterbrechung vorgenommen worden ist.


§ 18 Haftung bei Störungen der Anschlussnutzung 
(1) Soweit der Netzbetreiber für Schäden, die ein Anschlussnutzer durch Unterbrechung oder 
durch Unregelmäßigkeiten in der Anschlussnutzung erleidet, aus Vertrag, 
Anschlussnutzungsverhältnis oder unerlaubter Handlung haftet und dabei Verschulden des 
Unternehmens oder eines Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen vorausgesetzt wird, wird

1. hinsichtlich eines Vermögensschadens widerleglich vermutet, dass Vorsatz oder grobe  
    Fahrlässigkeit vorliegt,

2. hinsichtlich der Beschädigung einer Sache widerleglich vermutet, dass Vorsatz oder  
    Fahrlässigkeit vorliegt.

Bei Vermögensschäden nach Satz 1 Nr. 1 ist die Haftung für sonstige Fahrlässigkeit 
ausgeschlossen.

(2) Bei weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verursachten Sachschäden ist die Haftung des 
Netzbetreibers gegenüber seinen Anschlussnutzern auf jeweils 5.000 Euro begrenzt. Die Haftung 
für nicht vorsätzlich verursachte Sachschäden ist je Schadensereignis insgesamt begrenzt auf

1. 2,5 Millionen Euro bei bis zu 25.000 an das eigene Netz angeschlossenen Anschlussnutzern;

2. 10 Millionen Euro bei 25.001 bis 100.000 an das eigene Netz angeschlossenen  
    Anschlussnutzern;

3. 20 Millionen Euro bei 100.001 bis 200.000 an das eigene Netz angeschlossenen  
    Anschlussnutzern;

4. 30 Millionen Euro bei 200.001 bis einer Million an das eigene Netz angeschlossenen  
    Anschlussnutzern;

5. 40 Millionen Euro bei mehr als einer Million an das eigene Netz angeschlossenen 
Anschlussnutzern.

In diese Höchstgrenzen werden auch Schäden von Anschlussnutzern in vorgelagerten 
Spannungsebenen einbezogen, wenn die Haftung ihnen gegenüber im Einzelfall entsprechend 
Satz 1 begrenzt ist.

(3) Die Absätze 1 und 2 sind auch auf Ansprüche von Anschlussnutzern anzuwenden, die diese 
gegen einen dritten Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes aus 
unerlaubter Handlung geltend machen. Die Haftung dritter Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 
des Energiewirtschaftsgesetzes ist je Schadensereignis insgesamt begrenzt auf das Dreifache des 
Höchstbetrages, für den sie nach Absatz 2 Satz 2 eigenen Anschlussnutzern gegenüber haften. 
Hat der dritte Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes keine eigenen 
an das Netz angeschlossenen Anschlussnutzer im Sinne dieser Verordnung, so ist die Haftung 
insgesamt auf 200 Millionen Euro begrenzt. In den Höchstbetrag nach den Sätzen 2 und 3 können 
auch Schadensersatzansprüche von nicht unter diese Verordnung fallenden Kunden einbezogen 
werden, die diese gegen das dritte Unternehmen aus unerlaubter Handlung geltend machen, 
wenn deren Ansprüche im Einzelfall entsprechend Absatz 2 Satz 1 begrenzt sind. Der 
Netzbetreiber ist verpflichtet, seinen Anschlussnutzern auf Verlangen über die mit der 
Schadensverursachung durch einen dritten Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des 
Energiewirtschaftsgesetzes zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie 
ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können und ihre Kenntnis 
zur Geltendmachung des Schadensersatzes erforderlich ist.

(4) Bei grob fahrlässig verursachten Vermögensschäden ist die Haftung des Netzbetreibers, an 
dessen Netz der Anschlussnutzer angeschlossen ist, oder eines dritten Netzbetreibers, gegen den 
der Anschlussnutzer Ansprüche geltend macht, gegenüber seinen Anschlussnutzern auf jeweils 
5.000 Euro sowie je Schadensereignis insgesamt auf 20 vom Hundert der in Absatz 2 Satz 2 
sowie Absatz 3 Satz 2 und 3 genannten Höchstbeträge begrenzt. Absatz 2 Satz 3 sowie Absatz 3 
Satz 1, 4 und 5 gelten entsprechend.




(5) Übersteigt die Summe der Einzelschäden die jeweilige Höchstgrenze, so wird der 
Schadensersatz in dem Verhältnis gekürzt, in dem die Summe aller Schadensersatzansprüche zur 
Höchstgrenze steht. Sind nach Absatz 2 Satz 3 oder nach Absatz 3 Satz 4, jeweils auch in 
Verbindung mit Absatz 4, Schäden von nicht unter diese Verordnung fallenden Kunden in die 
Höchstgrenze einbezogen worden, so sind sie auch bei der Kürzung nach Satz 1 entsprechend 
einzubeziehen. Bei Ansprüchen nach Absatz 3 darf die Schadensersatzquote nicht höher sein als 
die Quote der Kunden des dritten Netzbetreibers.

(6) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 30 Euro, die weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
verursacht worden sind.

(7) Der geschädigte Anschlussnutzer hat den Schaden unverzüglich dem Netzbetreiber oder, 
wenn dieses feststeht, dem ersatzpflichtigen Unternehmen mitzuteilen.


§ 19 Betrieb von elektrischen Anlagen und Verbrauchsgeräten, Eigenerzeugung 
(1) Anlage und Verbrauchsgeräte sind vom Anschlussnehmer oder -nutzer so zu betreiben, dass 
Störungen anderer Anschlussnehmer oder -nutzer und störende Rückwirkungen auf Einrichtungen 
des Netzbetreibers oder Dritter ausgeschlossen sind.

(2) Erweiterungen und Änderungen von Anlagen sowie die Verwendung zusätzlicher 
Verbrauchsgeräte sind dem Netzbetreiber mitzuteilen, soweit sich dadurch die vorzuhaltende 
Leistung erhöht oder mit Netzrückwirkungen zu rechnen ist. Nähere Einzelheiten über den Inhalt 
der Mitteilung kann der Netzbetreiber regeln.

(3) Vor der Errichtung einer Eigenanlage hat der Anschlussnehmer oder -nutzer dem Netzbetreiber 
Mitteilung zu machen. Der Anschlussnehmer oder -nutzer hat durch geeignete Maßnahmen 
sicherzustellen, dass von seiner Eigenanlage keine schädlichen Rückwirkungen in das 
Elektrizitätsversorgungsnetz möglich sind. Der Anschluss von Eigenanlagen ist mit dem 
Netzbetreiber abzustimmen. Dieser kann den Anschluss von der Einhaltung der von ihm nach § 
20 festzulegenden Maßnahmen zum Schutz vor Rückspannungen abhängig machen.


§ 20 Technische Anschlussbedingungen 
Der Netzbetreiber ist berechtigt, in Form von Technischen Anschlussbedingungen weitere 
technische Anforderungen an den Netzanschluss und andere Anlagenteile sowie an den Betrieb 
der Anlage einschließlich der Eigenanlage festzulegen, soweit dies aus Gründen der sicheren und 
störungsfreien Versorgung, insbesondere im Hinblick auf die Erfordernisse des Verteilernetzes, 
notwendig ist. Diese Anforderungen müssen den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
entsprechen. Der Anschluss bestimmter Verbrauchsgeräte kann in den Technischen 
Anschlussbedingungen von der vorherigen Zustimmung des Netzbetreibers abhängig gemacht 
werden. Die Zustimmung darf nur verweigert werden, wenn der Anschluss eine sichere und 
störungsfreie Versorgung gefährden würde.


§ 21 Zutrittsrecht 
Der Anschlussnehmer oder -nutzer hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis 
versehenen Beauftragten des Netzbetreibers, des Messstellenbetreibers oder des 
Messdienstleisters den Zutritt zum Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies 
für die Prüfung der technischen Einrichtungen und Messeinrichtungen, zum Austausch der 
Messeinrichtung, auch anlässlich eines Wechsels des Messstellenbetreibers, zur Ablesung der 
Messeinrichtung oder zur Unterbrechung des Anschlusses und der Anschlussnutzung erforderlich 
ist. Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung an die jeweiligen Anschlussnehmer oder -nutzer 
oder durch Aushang an oder im jeweiligen Haus erfolgen. Im Falle der Ablesung der 
Messeinrichtungen muss die Benachrichtigung mindestens drei Wochen vor dem 
Betretungstermin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Eine vorherige 
Benachrichtigung ist in den Fällen des § 24 Abs. 1 nicht erforderlich.


§ 22 Mess- und Steuereinrichtungen 
(1) Für Mess- und Steuereinrichtungen hat der Anschlussnehmer Zählerplätze nach den 
anerkannten Regeln der Technik unter Beachtung der technischen Anforderungen nach § 20 
vorzusehen.




(2) Der Netzbetreiber bestimmt den Anbringungsort von Mess- und Steuereinrichtungen. Bei der 
Wahl des Aufstellungsorts ist die Möglichkeit der Ausstattung mit einem intelligenten Messsystem 
nach dem Messstellenbetriebsgesetz zu berücksichtigen. In Gebäuden, die neu an das 
Energieversorgungsnetz angeschlossen werden, sind die Messstellen so anzulegen, dass Smart-
Meter-Gateways nach dem Messstellenbetriebsgesetz nachträglich einfach eingebaut werden 
können; ausreichend in diesem Sinne ist ein Zählerschrank, der Platz für ein Smart-Meter-
Gateway bietet. Dies ist auch in Gebäuden anzuwenden, die einer größeren Renovierung im Sinne 
der Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 über 
die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (ABl. L 153 vom 18.6.2010, S. 13) unterzogen werden, 
soweit dies technisch machbar und wirtschaftlich zumutbar ist. Der Netzbetreiber hat den 
Anschlussnehmer anzuhören und dessen berechtigte Interessen bei der Wahl des 
Aufstellungsorts zu wahren. Er ist verpflichtet, den bevorzugten Aufstellungsort des 
Anschlussnehmers zu wählen, wenn dies ohne Beeinträchtigung einer einwandfreien Messung 
möglich ist. Der Anschlussnehmer hat die Kosten einer Verlegung der Mess- und 
Steuereinrichtungen nach Satz 5 zu tragen.

(3) Der Anschlussnehmer oder -nutzer hat dafür Sorge zu tragen, dass die Mess- und 
Steuereinrichtungen zugänglich sind. Er hat den Verlust, Beschädigungen und Störungen von 
Mess- und Steuereinrichtungen dem Netzbetreiber und dem Messstellenbetreiber unverzüglich 
mitzuteilen.


§ 23 Zahlung, Verzug 
(1) Rechnungen werden zu dem vom Netzbetreiber angegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch 
zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig. Einwände gegen Rechnungen 
berechtigen gegenüber dem Netzbetreiber zum Zahlungsaufschub oder zur 
Zahlungsverweigerung nur, soweit die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers 
besteht. § 315 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt von Satz 2 unberührt.

(2) Bei Zahlungsverzug des Anschlussnehmers oder -nutzers kann der Netzbetreiber, wenn er 
erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, die 
dadurch entstandenen Kosten für strukturell vergleichbare Fälle auch pauschal berechnen; die 
pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die nach dem 
gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen des 
Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen.

(3) Gegen Ansprüche des Netzbetreibers kann vom Anschlussnehmer oder -nutzer nur mit 
unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden.


§ 24 Unterbrechung des Anschlusses und der Anschlussnutzung 
(1) Der Netzbetreiber ist berechtigt, den Netzanschluss und die Anschlussnutzung ohne vorherige 
Androhung zu unterbrechen, wenn der Anschlussnehmer oder -nutzer dieser Verordnung 
zuwiderhandelt und die Unterbrechung erforderlich ist, um

1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Sachen von erheblichem Wert  
    abzuwenden,

2. die Anschlussnutzung unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der  
    Messeinrichtungen zu verhindern oder

3. zu gewährleisten, dass Störungen anderer Anschlussnehmer oder -nutzer oder störende  
    Rückwirkungen auf Einrichtungen des Netzbetreibers oder Dritter ausgeschlossen sind.

Der Netzbetreiber ist verpflichtet, dem Anschlussnehmer oder -nutzer auf Nachfrage mitzuteilen, 
aus welchem Grund die Unterbrechung vorgenommen worden ist.

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung 
trotz Mahnung, ist der Netzbetreiber berechtigt, den Netzanschluss und die Anschlussnutzung 
vier Wochen nach Androhung zu unterbrechen. Dies gilt nicht, wenn die Folgen der 
Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen oder der 
Anschlussnehmer oder -nutzer darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen 
Verpflichtungen nachkommt.

(3) Der Netzbetreiber ist berechtigt, auf Anweisung des Lieferanten des Anschlussnutzers die 
Anschlussnutzung zu unterbrechen, soweit der Lieferant dem Anschlussnutzer gegenüber hierzu 
vertraglich berechtigt ist und der Lieferant das Vorliegen der Voraussetzungen für die 



Unterbrechung gegenüber dem Netzbetreiber glaubhaft versichert und den Netzbetreiber von 
sämtlichen Schadensersatzansprüchen freistellt, die sich aus einer unberechtigten Unterbrechung 
ergeben können; dabei ist auch glaubhaft zu versichern, dass dem Anschlussnutzer keine 
Einwendungen oder Einreden zustehen, die die Voraussetzungen der Unterbrechung der 
Anschlussnutzung entfallen lassen.

(4) In den Fällen des Absatzes 2 ist der Beginn der Unterbrechung des Netzanschlusses und der 
Anschlussnutzung dem Anschlussnutzer drei Werktage im Voraus anzukündigen. Dies gilt nicht, 
soweit der Lieferant zu einer entsprechenden Ankündigung verpflichtet ist.

(5) Der Netzbetreiber hat die Unterbrechung des Netzanschlusses und der Anschlussnutzung 
unverzüglich aufzuheben, sobald die Gründe für die Unterbrechung entfallen sind und der 
Anschlussnehmer oder -nutzer oder im Falle des Absatzes 3 der Lieferant oder der 
Anschlussnutzer die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung des Anschlusses und der 
Anschlussnutzung ersetzt hat. Die Kosten können für strukturell vergleichbare Fälle pauschal 
berechnet werden; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale 
darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. Auf 
Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. Der Nachweis geringerer 
Kosten ist dem Kunden zu gestatten.


§ 25 Kündigung des Netzanschlussverhältnisses 
(1) Das Netzanschlussverhältnis kann mit einer Frist von einem Monat auf das Ende eines 
Kalendermonats gekündigt werden. Eine Kündigung durch den Netzbetreiber ist nur möglich, 
soweit eine Pflicht zum Netzanschluss nach § 18 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 des 
Energiewirtschaftsgesetzes nicht besteht.

(2) Tritt an Stelle des bisherigen Netzbetreibers ein anderes Unternehmen in die sich aus dem 
Netzanschlussverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein, so bedarf es hierfür nicht der 
Zustimmung des Anschlussnehmers. Der Wechsel des Netzbetreibers ist öffentlich bekannt zu 
machen und auf der Internetseite des Netzbetreibers zu veröffentlichen.

(3) Die Kündigung bedarf der Textform.


§ 26 Beendigung des Anschlussnutzungsverhältnisses 
(1) Das Anschlussnutzungsverhältnis besteht, bis der Anschlussnutzer die Anschlussnutzung 
einstellt. Er ist verpflichtet, dies dem Netzbetreiber unverzüglich mitzuteilen.

(2) Im Falle einer Kündigung des Netzanschlussvertrages nach § 25 oder § 27 endet das 
Anschlussnutzungsverhältnis mit der Beendigung des Netzanschlussvertrages.


§ 27 Fristlose Kündigung oder Beendigung 
Der Netzbetreiber ist in den Fällen des § 24 Abs. 1 berechtigt, das Netzanschlussverhältnis fristlos 
zu kündigen oder die Anschlussnutzung fristlos zu beenden, wenn die Voraussetzungen zur 
Unterbrechung des Netzanschlusses und der Anschlussnutzung wiederholt vorliegen. Bei 
wiederholten Zuwiderhandlungen nach § 24 Abs. 2 ist der Netzbetreiber zur fristlosen Kündigung 
berechtigt, wenn sie zwei Wochen vorher angedroht wurde; § 24 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.


§ 28 Gerichtsstand

Gerichtsstand ist der Ort des Netzanschlusses und der Anschlussnutzung.


§ 29 Übergangsregelung 
(1) Der Netzbetreiber ist verpflichtet, die Anschlussnehmer durch öffentliche Bekanntgabe und 
Veröffentlichung im Internet über die Möglichkeit einer Anpassung nach § 115 Abs. 1 Satz 2 des 
Energiewirtschaftsgesetzes zu informieren. Die Anpassung ist in Textform zu verlangen. Der 
Netzbetreiber kann die Anpassung gegenüber allen Anschlussnehmern auch in der in Satz 1 
genannten Weise verlangen. Im Falle des Satzes 3 erfolgt die Anpassung mit Wirkung vom auf die 
Bekanntmachung folgenden Tag. Von der Anpassung ausgenommen ist § 4 Abs. 1.

(2) Die Frist nach § 10 Abs. 2 und nach § 12 Abs. 4 beginnt mit dem 8. November 2006. Läuft 
jedoch die in § 10 Abs. 6 und § 11 Abs. 2 der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die 
Elektrizitätsversorgung von Tarifkunden vom 21. Juni 1979 (BGBl. I S. 684), zuletzt geändert durch 



Artikel 17 des Gesetzes vom 9. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3214), bestimmte Frist früher als die 
gemäß Satz 1 bestimmte Frist ab, bleibt es dabei.

(3) Wird vor dem 1. Juli 2007 ein Anschluss an eine Verteileranlage hergestellt, die vor dem 8. 
November 2006 errichtet oder mit deren Errichtung vor dem 8. November 2006 begonnen worden 
ist und ist der Anschluss ohne Verstärkung der Verteileranlage möglich, so kann der Netzbetreiber 
abweichend von § 11 Abs. 1 bis 3 einen Baukostenzuschuss nach Maßgabe der für die 
Verteileranlage bisher verwendeten Berechnungsmaßstäbe verlangen. Der nach Satz 1 
berechnete Baukostenzuschuss ist auf den Wert nach § 11 Abs. 1 Satz 2 zu kürzen.



